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A) BEGRÜNDUNG 

gemäß § 2a BauGB 

1. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“ beabsichtigt die Stadt 

Lindau die städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung einer kontrollierten Nachver-

dichtung im Zentrum des Stadtteils Aeschach zu steuern. Das Plangebiet umfasst das ehe-

malige Gelände der Stadtgärtnerei, das zum einen durch vielfältige Pflanz- und Baumstruktu-

ren geprägt wird und zum anderen einen denkmalgeschützten Gebäudebestand aufweist. 

Aufgrund der besonderen Lage sowie des besonderen Gebietscharakters, erfolgte im Jahr 

2019 durch die GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH (GWG Lindau) die Auslobung ei-

nes städtebaulichen Realisierungswettbewerbs. Ziel des Wettbewerbs war, ein städtebauli-

ches Konzept zu erstellen, das als Schwerpunktthemen die Schaffung von Wohnraum in Form 

von Mehrfamilienhäusern für den einkommensorientierten geförderten Wohnungsbau (EOF) 

und Reihenhäuser zur freien Vermarktung sowie die Bereitstellung von Flächen für Kinderbe-

treuung beinhaltete. Besondere Berücksichtigung sollte zudem die Beziehung zur westlich 

angrenzenden Parkfläche finden, die aufgewertet und auch für die Öffentlichkeit nutzbar ge-

macht werden sollte. Auch die fußläufige Vernetzung sowie das Radwegenetz der Stadt 

Lindau sollten hier besonders berücksichtigt werden. 

Die Grundzüge des Gewinnerkonzepts 

der Architekten Dietrich I Untertrifaller 

soll nun planungsrechtlich über den hier 

vorliegenden Bebauungsplan umgesetzt 

werden.  

Um die Entwicklung einer nachhaltigen 

städtebaulichen Struktur und Gestaltung 

auf Grundlage des städtebaulichen Ent-

wurfs zu gewährleisten sowie verkehrli-

che und grünordnerische Belange zu be-

rücksichtigen, erfolgt die Aufstellung ei-

nes qualifizierten Bebauungsplans nach 

§ 30 Abs. 1 BauGB. Hierin wird im nörd-

lichen Bereich ein allgemeines Wohnge-

biet und im Bereich der Ludwig-Kick-

Straße ein Mischgebiet ausgewiesen. Im 

Osten des Planbereichs erfolgt die Aus-

weisung von privaten Grünbereichen, 

die als Gemeinschaftsgärten dienen sol-

len und im Westen erfolgt die Auswei-

sung von öffentlichen und privaten Grün-

flächen innerhalb derer zahlreiche Ge-

hölze erhalten bleiben sollen. 
Abbildung 1: Städtebaulicher Entwurf, Realisierungswettbewerb, 

Dietrich I Untertrifaller Architekten 
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Das Plangebiet wird im aktuell wirksamen Flächennutzungsplan im Bereich des zukünftigen 

Wohngebiets als Fläche für den Gemeinbedarf und im Bereich der Kindertagesstätte sowie 

der geplanten Grünflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Flächennut-

zungsplan wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB entsprechend geändert.  

2. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

Teilbereiche des Plangebiets befinden sich im Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch 

(BauGB), der nordwestliche Bereich befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 BauGB. Das Vorhaben wäre somit in Teilbereichen unzulässig. Um die Entwicklung einer 

nachhaltigen städtebaulichen Struktur und Gestaltung insbesondere auf Grundlage des städ-

tebaulichen Entwurfs zu gewährleisten sowie verkehrliche und grünordnerische Belange zu 

berücksichtigen, erfolgt die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 

BauGB. 

2.1 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 129 erfolgt im Regelverfahren mit der Erstellung 

eines Umweltberichts und der Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Die Änderung des Flächennutzungs-

plans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. 

2.2 Beteiligungsverfahren 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich unter-

richtet und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Im Rahmen der frühzeiti-

gen Unterrichtung der Öffentlichkeit fand auch ein Vor-Ort-Termin im Plangebiet statt, bei 

dem die Planung interessierten Bürger:innen erläutert wurde und Fragen an die Planungsbe-

teiligten direkt gerichtet werden konnten. Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, beteiligt, über die frühzeitige 

Unterrichtung der Öffentlichkeit benachrichtigt sowie insbesondere auch zur Äußerung im 

Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Absatz 4 aufgefordert. Anschließend erfolgt das formelle Beteiligungsverfahren nach §§ 3 

Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB. 
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2.3 Änderungen und Ergänzungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung 

Nach den eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und 

§ 4 Abs. 1 BauGB, wurden im Wesentlichen folgende Planungsinhalte zur Vorentwurfsfas-

sung vom 25.10.2023 geändert: 

Ergänzung/ Änderung der Planzeichnung: 

- Abrücken und Verkleinerung der südöstlichen Umgrenzung von Nebenanlagen im Be-

reich der Fl. Nrn. 214/9 und 214/27 aufgrund einer Stellungnahme der Öffentlichkeit. 

- Ergänzung einer Baumpflanzung westlich der TG-Zufahrt zur Minimierung der Auswir-

kungen der Baumrodungen im Bereich der TG-Zufahrt aufgrund einer Stellungnahme 

der Öffentlichkeit. 

- Verschiebung der Baumpflanzung südlich des Palmenhauses in Richtung Westen, um 

eine Verschattung der nachbarlichen PV-Anlage zu vermeiden aufgrund einer Stellung-

nahme der Öffentlichkeit. 

- Anpassung der Umgrenzung „Pflanzerhalt“ im Bereich der öffentlichen und privaten 

Grünflächen im Westen entsprechend der konkreten Bestandssituation. 

Ergänzung/ Änderung der Textlichen Festsetzungen: 

- Ergänzung von Gestaltungsfestsetzungen und Vorgaben von Nebenanlagen aufgrund 

einer Stellungnahme der Öffentlichkeit. 

- Redaktionelle Anpassung der einzuleitenden Niederschlagsmenge. 

- Redaktionelle Anpassung der immissionsschutzfachlichen Festsetzungen, 8.1.1, 8.1.2, 

8.2.3, aufgrund der Stellungnahme der Immissionsschutzbehörde. 

- Ergänzung von Festsetzungen zum Ausschluss von Nebenwohnungen. 

Ergänzung/ Änderung der Textlichen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen: 

- Anpassung der Artenliste, Ziffer 1, aufgrund der Stellungnahme der Unteren Natur-

schutzbehörde. 

- Aufnahme eines Hinweises auf das Regelwerk DWA-A117 zur Bemessung von Regen-

rückhalteräumen, Ziffer 2.1, aufgrund der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts. 

- Streichung eines immissionsschutzfachlichen Hinweises, Ziffer 3.1, aufgrund der Stel-

lungnahme der Immissionsschutzbehörde. 

- Aufnahme eines Hinweises bzgl. der Gefahr von Vogelschlag, Ziffer 6.5, aufgrund der 

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde. 

Ergänzung/ Änderung der Begründung/ Umweltbericht: 

- Ergänzung der Begründung mit Aussagen zum Bedarf an Siedlungsflächen, Anpassung 

der Ausführungen zum aktualisierten LEP von Juni 2023 und Ergänzung eines Kapitels 

zu Klimaschutz und Klimaanpassung aufgrund der Stellungnahme der Höheren Landes-

planung. 
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- Ergänzung der Begründung hinsichtlich der Gestaltungsvorgaben zu Nebenanlagen 

aufgrund einer Stellungnahme der Öffentlichkeit. 

- Ergänzung der Begründung mit Aussagen zu den Bestandsstellplätzen im Bereich der 

Villa Engel aufgrund der Stellungnahme der Immissionsschutzbehörde. 

- Ergänzung der Begründung hinsichtlich der Festsetzungen zu Nebenwohnungen (Art 

der baulichen Nutzung). 

- Anpassung der Eingriffsermittlung im Umweltbericht aufgrund der Ausarbeitung des 

Entwurfs sowie unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-

hörde. 

2.4 Änderungen und Ergänzungen aufgrund der öffentlichen Auslegung und Be-

teiligung der Träger öffentlicher Belange 

Nach den eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange im Zuge der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 

Abs. 2 BauGB, wurden Planänderungen und -ergänzungen gegenüber dem Entwurf zum Be-

bauungsplan mit Stand vom 15.05.2024 vorgenommen. Die Änderungen bzw. Ergänzungen 

sind überwiegend redaktioneller Art und führen nicht zu einer erstmaligen oder stärkeren Be-

rührung von Belangen, weshalb nach § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB keine erneute Veröffentli-

chung und keine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt wurde. 

Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden in den überarbeiteten Bebauungsplan mit 

Stand vom 23.10.2024 eingearbeitet: 

Ergänzung/ Änderung der Planzeichnung: 

- Ergänzung eines Wegerechts im Norden zur Durchwegung des Plangebiets (Planung 

zu Landschaftsfingern/ Stadtheimatpfleger/ Öffentlichkeit).  

Ergänzung/ Änderung der Begründung/ Umweltbericht: 

- Redaktionelle Änderung des Umweltberichts Ziffer 5.2 Tab. 4 (Ermittlung des Planungs-

faktors). 

2.5 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Lindau wurde mit Bescheid der Regierung von Schwaben 

vom 05.10.2012 genehmigt und ist seit seiner Bekanntmachung am 13.07.2013 wirksam.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lindau wird das Plangebiet des Bebauungs-

plans Nr. 129 überwiegend als Fläche für den Gemeinbedarf für die Stadtgärtnerei und den 

Kindergarten, und im Westen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Flächennutzungsplan im Parallelver-

fahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Im Westen erfolgt dabei die Darstellungsänderung 

von einer landwirtschaftlichen Fläche zu einer öffentlichen Grünfläche mit den Zweckbestim-

mungen Parkanlage und Spielplatz, und im nördlichen Bereich zu einer privaten Grünfläche. 

Durch die Darstellungsänderung erfolgt die langfristige Sicherung des hier bestehenden und 
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bedeutenden Gehölzbestands. Der östliche Bereich wird von einer Fläche für den Gemeinbe-

darf zu einer gemischten Baufläche im Südosten und zu Wohnbauflächen im Nordosten ge-

ändert. Bei der Änderung handelt es sich um die 3. Änderung des Flächennutzungsplans. 

  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (links) und der 3. Änderung ENTWURF (rechts), o. M. 

2.6 Bestehende Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“ überschneidet sich in 

Teilbereichen mit den Bebauungsplänen Nr. 24 „Im vorderen Weyen“ und Nr. 66 „Ludwig-

Kick-Straße“. Die Bebauungspläne werden in den Überschneidungsbereichen geändert und 

die Festsetzungen durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 129  „Alte Stadtgärtne-

rei“ vollständig ersetzt. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt Übersicht Bebauungspläne Stadt Lindau mit Plangebiet (blau umrandet), o. M 
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Abbildung 4: Auszüge aus den Planzeichnungen der Bebauungspläne Nr. 24 „Im vorderen Weyen“(oben) und Nr. 66 „Ludwig-

Kick-Straße“ (unten), o. M. 

3. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und die Regionalpläne sind übergeordnete 

Planungsinstrumente, die mit Leitbildern sowie Zielen (Z) und Grundsätzen (G) den Rahmen 

für nachfolgende Planungsebenen definieren. Diese Rahmenbedingungen sind von den Ge-

meinden bei der Gemeindeentwicklung und der Aufstellung von Flächennutzungsplänen so-

wie Bebauungsplänen zu berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es weitere Planungsinstru-

mente und Entwicklungskonzepte, die von der Stadt Lindau erarbeitet wurden und in der vor-

bereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplans) Bauleitplanung Be-

rücksichtigung finden sollten. Bei diesen Planungen handelt es sich u. a. um das  Integrierte 

Stadtentwicklungskonzept LINDAU.2030 (ISEK), den Landschaftsplan (2011), das Gesamt-

städtisches Freiraumkonzept Lindau 2030 (FRK) und das Nahmobilitätskonzept der Stadt 

Lindau. 
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3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2023)  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“ mit der 3. Änderung 

des Flächennutzungsplans sind von der Stadt Lindau in Bezug auf die Ortsentwicklung und 

Landschaftsplanung insbesondere die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landes-

entwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023) und des Regionalplans der Region Allgäu (RP 

16; Stand 20.11.2007, mit dritter Änderung vom 11.04.2018) zu beachten. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem LEP 2023 (Anhang 2 Strukturkarte)  

 

 

3.1.1 Raumstruktur 

Laut dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern wird die Stadt Lindau zusammen mit 

der österreichischen Stadt Bregenz als Oberzentrum im allgemeinen ländlichen Raum darge-

stellt. Zudem gilt die Stadt Lindau nicht als Raum mit besonderem Handlungsbedarf.  

3.1.2 Siedlungsstruktur 

• Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-

lungsentwicklung […] ausgerichtet werden.  (3.1.1 (G)) 

• Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berück-

sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  (3.1.1 (G)) 

• In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen (3.2 (Z)). 

• Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. […] (3.3 (Z)). 

Das Wohngebiet soll weitestgehend autofrei gestaltet und durch eine Tiefgarage unterbaut 

werden. Zudem werden Wege zur fußläufigen Verbindung und für den Radverkehr geschaf-

fen. Durch die verdichtete und flächensparende Bauweise (Geschosswohnungsbau, Reihen-

häuser) auf größtenteils bereits versiegelten Flächen im Innenbereich sowie in Anbindung an 

die vorhandenen Siedlungseinheiten, wird diesen Grundsätzen in hohem Maße entsprochen. 

Die Planung verfolgt darüber hinaus das Ziel, die vorhandenen Grünstrukturen sowie die 

denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten und erlebbar zu machen.  
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Begründung hinsichtlich des Bedarfs neuer Siedlungsflächen 

Die Umnutzung einer städtischen Konversionsfläche zu Wohnnutzungen entspricht in hohem 

Maße einer flächensparenden Herangehensweise. Im aktuell wirksamen Flächennutzungs-

plan der Stadt Lindau waren die Flächen bereits als Siedlungsfläche (Gemeinbedarfsfläche) 

ausgewiesen. Es handelt sich daher nicht im engeren Sinn um eine Neuausweisung von Sied-

lungsflächen. Die bereits ausgewiesene Fläche betrug ca. 2 ha. Im Zuge der im Parallelver-

fahren aufgestellten 3. Änderung des Flächennutzungsplans, werden ca. 1,5 ha der Gemein-

bedarfsfläche in Fläche für Wohnen bzw. Gemischte Baufläche geändert. Die weiteren Flä-

chen werden als Grünflächen dargestellt. Die generelle Siedlungsfläche reduziert sich somit 

durch die Planung um 0,5 ha. 

Die Nutzungsänderung zu Wohngebietsflächen begründet sich durch die stetig wachsende 

Bevölkerung der Stadt Lindau (vgl. Bevölkerungsprognose der Stadt Lindau (B) 2022 bis 

2039; Planwerk Stadtentwicklung vom 23.03.2023, Nürnberg) und den daraus resultierenden 

nachweisbar vorhandenen Bedarf an Wohnraum. Dies zeigt die Wohnungsbedarfsberech-

nung bis 2040 (Planwerk Stadtentwicklung vom 28.11.2021, Nürnberg). Im Ergebnis wird da-

rin in den nächsten 20 Jahren einen Bedarf von 2.610 Wohneinheiten prognostiziert , das wie-

derum einer Zahl von 130 Baufertigstellungen pro Jahr entspricht. Das Fazit dieser Prognose 

führt im Weiteren aus, dass im Hinblick auf die demographischen Entwicklungen in der Stadt 

Lindau auch die barrierearme, seniorengerechte Ausstattung von Wohnungen entscheidend 

sei, ebenso die Einbindung in wohnungsnahe Dienstleistungen und die Erreichbarkeit von 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig dient die Schaffung von familiengerechtem 

Wohnraum der Belebung und Durchmischung von Wohngebieten. Die vorliegende Planung 

zur Entwicklung des Areals der ehemaligen Stadtgärtnerei trägt durch den angebotenen Woh-

nungsmix zur Deckung dieses Bedarfs in hohem Maße bei. Im Weiteren wird auf die genannte 

Bevölkerungsprognose sowie die Wohnungsbedarfsberechnung verwiesen. 

3.1.3 Verkehr 

• Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus-

, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. (4.1.1 (Z)) 

• Die Verkehrsinfrastruktur soll durch neue Mobilitätsformen in allen Regionen nachhaltig 

ergänzt werden. (4.1.1 (G)) 

• Die Vernetzung und Auslastung der Verkehrsträger sollen durch bauliche Maßnahmen 

und den Einsatz neuer Technologien gesteigert werden. (4.1.1 (G)) 

• Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll der Ausbau des vorhandenen 

Straßennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen. (4.2 (G)) 

• Beim Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruktur sollen die Anforderungen für die Mobi-

lität der Zukunft berücksichtigt werden. (4.2 (G)) 

Die bestehende Verkehrsinfrastruktur bleibt in ihrem Bestand erhalten und wird durch meh-

rere Fußwegeverbindungen sowie einer Erweiterung des Radwegenetzes und einer Tiefga-

rage für den ruhenden Verkehr ergänzt.  

Die bestehende Zufahrt zum Plangebiet wird erweitert und endet in einem Wendeplatz, um 

den Bring- und Abholverkehr zur Kinderbetreuung sicher abwickeln zu können und die beste-

hende Nutzung im Bereich der Ludwig-Kick-Straße 9 und 11 weiterhin bedienen zu können. 

Das Plangebiet soll darüber hinaus autofrei entwickelt werden. Die Haupterschließung über 
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die Ludwig-Kick-Straße bleibt bestehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt ebenfalls von Sü-

den über die Ludwig-Kick-Straße.  

3.1.4 Nachhaltigkeit  

• Nachhaltige Raumentwicklung: Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit 

und in seinen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten. (1.1.2 (Z))  

• Ressourcen schonen: Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert 

werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. (1.1.3 (G))  

• Klimawandel: Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 

insbesondere durch 

- die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Mobi-

litätsentwicklung […] 

- die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien […]. 

(1.3.1 (G))  

Den vorgenannten Zielen und Grundsätzen wird insbesondere durch die Ausweisung von 

Siedlungsflächen auf teilweise bereits versiegelten Flächen und die Festsetzung einer kom-

pakten Bauweise entsprochen. Weitere nachhaltige Aspekte sind die Verwendung von was-

serdurchlässigen Belägen, die Festsetzung von Fassaden- und Dachbegrünungen bei Flach-

dächern, Festsetzungen zum Erhalt und zur Neupflanzung von Bäumen, das Angebot von 

unterschiedlichen Wohnungsformen, die flächenschonende Erschließungsform durch eine 

Tiefgarage sowie die Erweiterung des Radwegenetzes. 

 

Plangebietsspezifische Aussagen werden nicht gemacht. Das geplante Vorhaben entspricht 

und unterstützt insbesondere mit Blick auf die Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen 

den Grundsätzen und Zielvorgaben der höheren Landesplanung. 
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3.2 Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) 

Hinweis: Für die aktuelle Einteilung in die Gebietskategorien und die aktuelle Einstufung der 

Mittel- und Oberzentren wird auf das geltende Landesentwicklungsprogramm 2023 verwie-

sen. Die Einstufung der bestehenden Klein- und Unterzentren ist dem Regionalplan zu ent-

nehmen. Diese werden bis zur Anpassung der Regionalpläne als Zentrale Orte der Grund-

versorgung einem Grundzentrum gleichgestellt (§ 2 Abs. 1 der Verordnung über das Landes-

entwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013). 

   

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 16), Karte 1, Raumstruktur 

Raumstrukturell liegt die Stadt im allgemeinen ländlichen Raum und wird als Mittelzentrum 

dargestellt. Des Weiteren befindet sich Lindau an einer Entwicklungsachse von 

überregionaler Bedeutung. 

3.2.1 Siedlungswesen 

Für das Siedlungswesen sieht der Regionalplan nachfolgende wesentlichen Ziele und 

Grundsätze vor, die wie folgt im Bebauungsplan berücksichtigt werden: 

• Dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur der Re-

gion ist entsprechend der Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft Rechnung zu 

tragen. (1.1 (G)) 

Durch das Planvorhaben werden weitere Baukörper in das Stadtgefüge integriert. Das Vor-

haben bietet einen flexiblen Wohnungsmix, der aus Geschosswohnungen, Reihenhäusern 

und zusätzliche Wohnungen im Dachgeschoss der Kindertagesstätte besteht. Die bestehen-

den denkmalgeschützten Gebäude bleiben erhalten und bilden den Rahmen der neuen Ge-

bäude. 

• In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung stattfin-

den. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende Entwicklung ist 

in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten zulässig. (1.2 (Z)). 

• Zur Eingrenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Baulandre-

serven und leerstehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in den Sied-

lungsgebieten vorgenommen werden. (1.3 (Z)). 



STADT LINDAU    

Bebauungsplan Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“  A) Begründung 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 23.10.2024 Seite 13 von 77 

• Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegengewirkt werden. Neubauflächen sol-

len möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 

(1.3 (Z)). 

• Die Versiegelung von Freiflächen ist möglichst gering zu halten. (1.3 (Z)). 

Durch die Durchführung der Planung im Innenbereich und unmittelbar angrenzend an weitere 

Siedlungsstrukturen ist eine organische Siedlungsentwicklung gewährleistet.  Die vorhande-

nen Grünstrukturen werden zudem in die Planung integriert. Die Eingrenzung des Flächen-

verbrauchs erfolgt durch die Realisierung der Nachverdichtung im Innenbereich sowie die 

Nutzung der Bestandsgebäude. Einer Zersiedelung der Landschaft wird hierdurch ebenfalls 

entgegengewirkt. Da das Plangebiet im Bestand bereits weitestgehend versiegelt ist, wird die 

Neuversiegelung auf ein Minimum reduziert. Durch die Errichtung einer Tiefgarage unter den 

Gebäuden kann eine weitere oberflächige Versiegelung für die erforderlichen Stellplätze ver-

mieden werden. Darüber hinaus erfolgt die Minimierung der Auswirkungen der Versiegelung 

durch Dachbegrünungen. 

• 2.3 (Z) Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwie-

gend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehalten wird.  

Im vorliegenden Bebauungsplan wurden Festsetzungen aufgenommen, die die Zulässigkeit 

von Ferienwohnungen und Nebenwohnungen (Zweitsitze) ausschließen. 

Die Planung entspricht daher den Zielen und Grundsätzen zum Themenbereich Siedlungs-

wesen. 

3.2.2 Natur und Landschaft 

Der Regionalplan trifft folgende Aussagen zur Natur und Landschaft: 

• Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur Erhal-

tung und Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die dortige Bevöl-

kerung und als bedeutender Erholungsraum gesichert werden. (1.1(Z)).  

Das Plangebiet wird durch die gegebenen Pflanzen- und Baumstrukturen geprägt. Diese sol-

len im Zuge der Planung weitestgehend erhalten bleiben und hinsichtlich einer hohen Außen-

bereichsqualität weiterentwickelt und erlebbar gemacht werden. Die bestehenden Gehölze im 

nördlichen Bereich des Geltungsbereichs sollen dabei in Abhängigkeit ihres jeweiligen Erhal-

tungszustands erhalten und gepflegt werden sowie ausschließlich dem Naturschutz dienen. 

• Es ist anzustreben, die für die Region charakteristische Mischung aus intensiv genutz-

ten und ökologisch ausgleichend wirkenden Landschaftsteilen sowie die typischen 

Landschaftsbilder zu erhalten. Weitere Belastungen von Natur und Landschaft sind 

möglichst gering zu halten. (1.2(G)). 

Der Charakter des Planbereichs soll erhalten und als Bestandteil der Planung weiterentwi-

ckelt werden. Die Erheblichkeit der Eingriffe in die Umwelt werden im Zuge von Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen minimiert. 

• In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebens-

grundlagen soweit als möglich nachhaltig gesichert und falls erforderlich wiederherge-

stellt werden. (2(Z)). 

Zum Schutz des Bodens sind die gesetzlichen Vorgaben des Bodenschutzgesetzes sowie 

insbesondere der Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB zu berücksichtigen. In der 
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näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Gewässer. Der Untergrund ist nicht 

zur Versickerung geeignet, das unverschmutzte Niederschlagswasser ist daher durch geeig-

nete Maßnahmen zurückzuhalten. Zudem wirkt sich das vorhandene Wassermanagement 

positiv auf das Mikroklima des Gebiets aus (siehe Ziffer 6.3 Grünordnungskonzept). Die im 

Zuge der Planung von Bebauung freigehaltenen Flächen sowie ergänzende Baumpflanzun-

gen führen zum Erhalt einer guten Belüftung des Gebiets. Die Auswirkungen einer Versiege-

lung werden darüber hinaus durch weitere Maßnahmen wie z. B. Dachbegrünungen kompen-

siert. 

Plangebietsspezifische Aussagen werden nicht gemacht. Das geplante Vorhaben entspricht 

und unterstützt mit Blick auf die Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen somit den 

Grundsätzen und Zielvorgaben des Regionalplans. 

3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept LINDAU.2030 (ISEK) 

Das Plangebiet befindet sich in keinem Sanierungsgebiet und wurde im Zuge des ISEKs nicht 

als Fokusgebiet definiert. Westlich des Plangebiets grenzt jedoch eines der sechs Fokusge-

biete (III - Aeschacher Mitte) an. Im städtebaulichen Rahmenkonzept des ISEKs befindet sich 

der Planbereich innerhalb des Freiraumkorridors „von Drumlin zu Drumlin“, welcher von Nord-

west nach Südost durch das Stadtgebiet verläuft und einen der Fünf Landschaftsfinger dar-

stellt. Durch das Grünordnungs- und Freiraumkonzept des vorliegenden Bebauungsplans 

wird diesem Konzept entsprochen. Auch entspricht die vorliegende Planung den im ISEK de-

finierten städtebaulichen Leitlinien (ISEK; S. 99 ff.); hiervon insbesondere den folgenden:  

- Zwei Teile verbinden (Nr. 1) 

- Quartierszentren entwickeln (Nr. 3) 

- Wohnungsangebot erweitern (Nr. 4) 

- Freiräume sichern und vernetzen (Nr. 5) 

- Mobilität optimieren (Nr. 6) 

- Stadtbild pflegen (Nr. 7) 

- Klima schützen (Nr. 8) 

Die Zusammenlegung der Stadtgärtnerei und des Bauhofs bei der Kläranlage ist im ISEK als 

Projekt aufgeführt (Nr. 30). Nach Neuorganisation der Funktionen auf dem Kläranlagenstand-

ort formuliert das ISEK eine sinnvolle Nachnutzung der beiden Standorte durch Wohnen. Die 

Aufstellung des hier vorliegenden Bebauungsplans stellt die planungsrechtlichen Weichen um 

den ehemaligen Standort der alten Stadtgärtnerei einer Wohnnutzung zuzuführen. In der Pro-

jektpriorisierung befindet sich das Projekt in der Gruppe A, das bedeutet eine Umsetzung ab 

sofort (1-4 Jahren). 
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Abbildung 7: Auszug ISEK städtebauliches Rahmenkonzept (S. 110) 

mit Plangebiet (blau gestrichelt) 

 

       

3.4 Landschaftsplan Stadt Lindau (2011) 

Auf die für die Planung relevanten Aussagen des Landschaftsplans wird im Umweltbericht 

unter anderem in den jeweiligen Schutzgüterbewertungen Bezug genommen (vgl. Ziffer B) 

1.4.3). Der Landschaftsplan der Stadt Lindau sieht für das Plangebiet folgende Entwicklungs-

ziele vor: 

- Freihaltung und Entwicklung Grüngürtel Lindau im Norden des Plangebiets 

- Vernetzung Grünräume, Grünachsen im Westen des Plangebiets (Fuß- und Radwege) 

- Umsetzung Radwegeplan Lindau (Lokale Agenda 21) 

Den Entwicklungszielen wird wie folgt entsprochen: Der Gehölzbestand innerhalb der Bauge-

bietsflächen soll überwiegend erhalten bleiben. Wo eine Fällung unvermeidbar ist, werden 

Ersatzpflanzungen vorgenommen. Der nördliche und westliche Bereich des Plangebiets wer-

den als Grünflächen festgesetzt und somit im Bestand gesichert. Durch diese Maßnahmen 

wird die grüne Prägung des Plangebiets beibehalten und die Zielvorgaben des Landschafts-

plans berücksichtigt. Durch die Planung eines Geh- und Radwegs von Nordost nach Südwest, 

werden auch die im Landschaftsplan dargestellten Fahrradverbindungen „Hauptroute 4: 

Lindau-Insel-Niederhaus“ und „Hauptroute 6: Schönau-Reutin“ ergänzt und somit gestärkt.  
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Abbildung 8: Auszug Landschaftsplan (2011 mit Plangebiet (blau 

gestrichelt) ); Plan Nr. 11  Entwicklungskonzept, o. M. 

 

 

 

3.5 Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Lindau 2030 (FRK) 

Teile des Plangebiets (westlicher Teil) liegen im Landschaftsfinger „von Drumlin zu Drumlin“. 

Im Text des FRK heißt es: „Ein schmaler Grünzug führt vorbei an der Realschule zur Chris-

tuskirche und zur Villa Engel/Stadtgärtnerei, die durch alten Baumbestand und die Lage am 

Hang das Potential zu einer Aufwertung aufweist. –– Ziele: Teile der Villa Engel/Stadtgärtne-

rei zu öffentlicher Parkanlage umgestalten.“ sowie „Lückenschlüsse für die Wegeverbindung 

herstellen“. (S. 47) Den Zielen wird durch die Planung vollumfänglich Rechnung getragen, 

indem der Baumbestand durch die Gebäude- und Wegeplanung berücksichtigt wird und in 

weiten Teilen erhalten bleibt, notwendige Fällungen werden soweit wie möglich gleichwertig 

ersetzt. Teilbereiche des Bestands werden als Privatgrün, der für die Öffentlichkeit nicht zu-

gänglich sein wird, und der westliche Bereich als öffentliche Parkanlage festgesetzt, in wel-

chem auch Spiel- und Erholungsmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus wird über 

den Bebauungsplan die Möglichkeit geschaffen, dass aus dem neuen Wohngebiet eine 

Wegeverbindung in Richtung Norden entstehen kann. Hierzu erfolgt die Festsetzung eines 

Gehrechts zu Gunsten der Öffentlichkeit im Bereich WA1. 
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3.6 Nahmobilitätskonzept (2019) 

Die im Nahmobilitätskonzept Lindau dargestellte Ost-West Verbindung der Hauptradroute Ka-

tegorie 1 und 2 wird über den Bebauungsplan hergestellt und gesichert. 

 

Abbildung 9: Auszug aus dem Nahmobilitätskonzept Lindau (2019) mit 

Planbereich (blau gestrichelt), bearbeitet OPLA, o. M. 

 

4. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHS 

4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich zentrumsnah im Stadtteil 

Aeschach und ergibt sich im Detail aus der Planzeichnung. Er umfasst eine Fläche von 

31.406 m² (3,1 ha) und beinhaltet vollständig die Flurnummern 156, 156/1, 157, 158, 161/2, 

206 und 206/2 sowie eine Teilfläche der Flurnummer 214/2. Alle Grundstücke befinden sich 

innerhalb der Gemarkung Aeschach der Stadt Lindau. 

4.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld 

Das Plangebiet erstreckt sich von Süden nach Norden und wird im Westen und Norden durch 

einen waldähnlichen Gehölzbestand gefasst, wodurch eine natürliche Raumkante zwischen 

Neubaugebiet und öffentlicher Parkfläche gegeben ist. Daran schließen im Norden landwirt-

schaftliche Flächen an. Im Südosten wird das Plangebiet durch die Ludwig-Kick-Straße und 

im Osten durch ein bestehendes Wohngebiet begrenzt. Im Süden erfolgt die Abgrenzung 

durch die Christuskirche von Lindau zu 1900 und im Westen durch die Anheggerstraße sowie 

drei alleinstehende Wohngebäude. 
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Abbildung 10: Topographische Karte des Plangebiets und der Umgebung, o. M. (© 2020 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

4.3 Bestandssituation (Topografie und Vegetation) 

 

 Abbildung 11: Luftbild des Plangebiets (blau umrandet), o. M. (© 2022 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

Das Gelände weist ein West-Ost Gefälle auf. Der höchste Punkt liegt bei ca. 416 m im Wes-

ten, der niedrigste im Osten bei ca. 402 m. Das Gelände wird vor allem im Westen und Norden 

durch einen üppigen, waldähnlichen Gehölzbestand geprägt. Dabei handelt es s ich sowohl 

um Nadelbäume als auch Laubbäume. In Richtung Westen geht die waldähnliche Struktur in 

eine parkähnliche Begrünung des kirchlichen Grundstücks der Christuskirche über. Das 

Grundstück der Stadtgärtnerei ist ebenfalls parkähnlich bepflanzt. Südlich entlang der Lud-

wig-Kick-Straße befinden sich vor allem großgewachsene Laubbäume, die zwischen der 
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Stadtgärtnerei bis zum Pfarrhaus der Christuskirche eine starke Grünzäsur bilden. Im Ge-

samten charakterisiert sich der Planbereich folglich durch eine intensive Durchgrünung.  

 

Abbildung 12: Luftaufnahme des Plangebiets aus Richtung Süden (Quelle: Wilfried Löderbusch, bearbeitet OPLA) 

Der Bestand wurde durch eine umfassende Baumbegutachtung und -bewertung erfasst: 

- Gutachten zur Erhaltungswürdigkeit von Bäumen (TreeConsult Brudi & Partner; 

12.07.2019) 

- Gutachten zum wurzelbezogenen Konfliktzonen Management auf dem Gelände der al-

ten Stadtgärtnerei Lindau (Lindauer Baumpflege GbR, 12.11.2021) 

- Schreiben zur Erweiterung Untersuchungsgebiet Erhaltungswürdigkeit Baumbestand 

alte Stadtgärtnerei Lindau, mit Tabelle und Lageplan (Lindauer Baumpflege GbR, 

03.11.2020) 

Das Gutachten zum wurzelbezogenen Konfliktzonen-Management kommt zu dem Ergebnis, 

dass der Baumbestand des Plangebiets zu den wichtigsten zusammenhängenden Baumbe-

ständen in Lindau gehört. Der Gutachter sieht jedoch unter Einhaltung sämtlicher Auflagen 

und bei konsequenter Beachtung aller Konfliktzonen eine gute Chance, das geplante Vorha-

ben mit geringstmöglichen Schäden für den Baumbestand umzusetzen. Die öffentlichen 

Grünflächen im Westen, sowie die private Grünfläche im Norden des Plangebietes sind zu-

dem als Flächen Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen festgesetzt, 

wobei die private nördliche Grünfläche für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein wird. Auch 

in den übrigen Bereichen werden zahlreiche Einzelbäume zum Erhalt und als Ergänzung ei-

nige neu zu pflanzende Gehölze festgesetzt.  
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4.4 Umweltbelange 

Die Umweltbelange werden gemäß § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Umweltprüfung in ei-

nem Umweltbericht berücksichtigt (§ 2a BauGB). Darin werden die ermittelten, voraussicht-

lich erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht  bildet 

einen gesonderten Teil (Teil B) der Begründung zum Bebauungsplan. 

5. DENKMALSCHUTZ 

 

Abbildung 13: Auszug aus dem Bayernatlas: Bau- und Bodendenkmäler, o. M. (© 2022 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

Das Plangebiet und dessen Umfeld zeichnen sich durch ein hohes Aufkommen an Baudenk-

mälern aus. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich die Baudenkmäler der „Villa Engel“ 

(Aktennummer: D-7-76-116-389) mit Stadtgärtnerhaus und ehemaliger Orangerie bzw. Pal-

menhaus (Ludwig-Kick-Straße 9, 11 und 13). Die Baudenkmäler bleiben erhalten und werden 

in das Nutzungskonzept integriert. Der bestehende Kindergarten soll dabei aus der Villa Engel 

in den nordwestlich gelegenen geplanten Neubau der Kindertagesstätte in tegriert werden. 

Die historische Gesamtanlage „Park Villa Engel“ kündete Ende des 19. Jahrhunderts von der 

Entwicklung Lindaus zum Lebensort der adeligen und bürgerlichen Oberschicht. Lindau als 

Lebensmittelpunkt zu wählen wurde populär. Spätestens nach dem zweiten Weltkrieg, aus-

gehend von der Benutzung des Geländes durch die französische Besatzungsmacht und dem 

Bau der Gewächshäuser, Garagen- und Werkstattgebäude, sind die historischen Zusammen-

hänge zwischen Villa Engel und ihren nördlichen Freiräumen durch Überbauung fast gänzlich 

Ehem. Orangerie bzw. 
Palmenhaus 
(D-7-76-116-389) 

Stadtgärtnerhaus 
(D-7-76-116-389) 

Villa Engel 
(D-7-76-116-389) 

Lola-Montez-Schlößle  
(D-7-76-116-371) 
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verloren gegangen. Verblieben sind die bereits beschriebenen, unter Denkmalschutz stehen-

den Gebäude Ludwig-Kick-Straße 9, 11 und 13. 

Durch die Stellung der geplanten Geschosswohnungsbauten werden die verbliebenen histo-

rischen Zusammenhänge weiterhin lesbar bleiben und durch die Nutzung der Fläche zwi-

schen Palmen- und Stadtgärtnerhaus als Mietergärten mit entsprechender Freiraumgestal-

tung erlebbar werden. 

Weitere Denkmäler im direkten Umfeld sind die Evangelische Christuskirche, die Polizeiin-

spektion Lindau sowie das westlich gelegene sogenannte Lola-Montez-Schlößle.  

6. PLANUNGSKONZEPT 

Die Beschreibung der Planungskonzepte erfolgt in Anlehnung an den Erläuterungsbericht des 

Städtebaulichen Entwurfs der Architekten Dietrich I Untertrifaller.  

6.1 Städtebauliches Konzept 

Dem Städtebaulichen Konzept übergeordnet steht die Zielsetzung, die bauliche Struktur und 

den umgebenden Grünraum in Einklang zu bringen. Dies wird durch die gezielte Anordnung 

der Bebauung im Osten des Gehölzbestands erreicht. Lediglich die Kindertagesstätte nimmt 

hierbei eine Sonderposition ein und wird in die im Westen liegende Lichtung integriert  (vgl. 

Abbildung 14). 

Die Bebauung strukturiert sich dabei in vier Teilbereiche. Das Zentrum bilden 3 polygonale 

Baukörper in Geschossbauweise, die sich um einen zentralen Quartiersplatz gruppieren. Die 

Baukörper gliedern sich in ein südwestlich gelegenes viergeschossiges Gebäude als städte-

bauliches Pendant zur Villa Engel und zwei dreigeschossige Baukörper die sich zum Palmen-

haus orientieren. Die Geschosswohnungsbauten werden zudem mit Staffelgeschossen er-

richtet.  

Nördlich befinden sich 2 versetzte zweigeschossige Reihenhauszeilen mit 8 Häusern, die ei-

nen Übergang der bestehenden Einzelhausbebauung im Osten zum Geschosswohnungsbau 

bilden. Deren vorgelagerte, nach Westen orientierten Freibereiche binden die beiden Baurei-

hen in die bestehende Grünraumstruktur ein. Westlich wird die Bebauung durch die neuge-

plante Kindertagesstätte mit darüberliegenden Wohnungen abgeschlossen, die sich mit ihrem 

Außenbereich in Richtung Park orientiert und mit ihrem Baukörper eine Abschirmung zur öst-

lichen Wohnbebauung bildet. Die Kindertagesstätte wird somit als Solitär dem Park und Grün-

bereich zugeordnet und wird mit einem flach nach Westen geneigten Schrägdach ausgebildet. 

Die geplante Neubebauung wird durch die bestehenden denkmalgeschützten Gebäude süd-

östlich entlang der Ludwig-Kick-Straße sowie östlich durch das Palmenhaus gerahmt. Die 

Baukörper werden mit Blickbeziehungen untereinander verbunden, wodurch eine Wechsel-

beziehung mit den Raumkanten des Bestandes und den Neubauten entsteht.  

Beim gesamten Planvorhaben wird, nach dem Leitgedanken „Wohnen im Grünen“, auf eine 

durchgängige Begrünung, Dachbegrünung und eine kompakte Bauweise geachtet, wodurch 

der Anteil überbauter Fläche auf ein Minimales reduziert wird und die bauliche Dichte durch 

die Geschossigkeit kompensiert und verträglich wird. Darüber hinaus soll durch den Einsatz 

entsprechender Materialien bei der Fassadengestaltung die Einbindung in die Landschaft und 
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das Gesamtkonzept eines grünen, ruhigen und offen gestalteten Wohnquartiers gegeben 

sein. 

Des Weiteren bietet das Vorhaben einen 

flexiblen Wohnungsmix, der aus Ge-

schosswohnungen in der Quartiersmitte, 

Reihenhäusern im Norden und der Kinder-

tagesstätte im Westen besteht. Im Dachge-

schoss sollen zudem Wohnungen insbe-

sondere für Erzieher:innen, bereitgestellt 

werden. Insgesamt werden nach derzeiti-

gem Planungsstand ca. 72 WE entwickelt: 

-  Geschosswohnungsbau: ca. 55 WE  

-  Reihenhäuser: 8 WE 

-  Kindertagesstätte: ca. 9 WE 

Durch die gezielte Anordnung der einzel-

nen Baukörper ergibt sich ein Übergang 

vom öffentlichen urbanen Raum im Süden, 

hin zum privaten Rückzugsort im Norden. 

Das Gesamtkonzept des Planbereichs 

gliedert sich dabei harmonisch in den 

Stadtteil Aeschach ein. 

6.2 Verkehrskonzept/ Erschließung 

Das Plangebiet befindet sich zentrumsnah im Stadtteil Aeschach auf dem ehemaligen Ge-

lände der Stadtgärtnerei. Das Aeschacher Zentrum („Aeschacher Markt“), das Schulzent-

rum Aeschach und der Zentrale Umsteigeplatz (ZUP) des Stadtbusses befinden sich in 

unmittelbarer Nähe und sind somit in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-

reichbar.  

Ab dem Vorplatz der Villa Engel soll das Quartier weitestgehend autofrei und fußgänger-

freundlich entwickelt werden. Die Zufahrt für den Hol- und Bring-Verkehr der Kinderbe-

treuung mit Möglichkeiten zum Be- und Entladen sowie zu den bestehenden oberirdischen 

Stellplätzen der Villa Engel sowie des Stadtgärtnerhauses erfolgt an der bestehenden Zu-

fahrt südwestlich des Plangebiets. Die Zufahrt wird entsprechend erweitert und mit einem 

Wendebereich ausgestattet. Das Quartier selbst ist ab hier lediglich für Feuerwehr -, Ret-

tungs- sowie Ent- und Versorgungsfahrzeuge befahrbar und kann so weitestgehend auto-

frei entwickelt werden. Es ist vorgesehen, dass Post-, Paket- und Lieferdienste im Wen-

debereich halten können und von dort die Sendungen verteilen. 

Das Fuß- und Radwegenetz wird durch die Planung sowohl in Richtung West-Ost (Anheg-

gerstraße → Schweizerhofweg), West-Süd (Anheggerstraße → Ludwig-Kick-Straße) 

als auch Ost-Süd (Schweizerhofweg → Ludwig-Kick-Straße) ergänzt und ausgebaut, 

wodurch eine Verknüpfung innerhalb des Gebiets sowie mit den umliegenden Strukturen 

gewährleistet wird. Es wird zudem eine Möglichkeit geschaffen, das Fußwegenetz auch in 

Richtung Norden zu erweitern. Entsprechend dem Nahmobilitätskonzept der Stadt Lindau 

soll die West-Ost-Verbindung den Radverkehr aus Richtung Schönau über das Gebiet 

Abbildung 14: Nutzungsverteilung Dietrich I Untertrifaller 

Architekten, Auszug aus den Wettbewerbsunterlagen (2019), 

Gebäudegestaltung wurde überarbeitet und kann von der 

Darstellung abweichen 
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„Südlich Schloss Moos“ und Oberreitnau durch das Plangebiet nach Aeschach leiten  

(Hauptradroute Kategorie 1 und 2). Als zusätzliche fußläufige Verbindung ist das Quartier 

zwischen dem Stadtgärtnerhaus und der Tiefgaragenzufahrt vom Gehweg der Ludwig-

Kick-Straße zu erreichen. 

Das Verkehrskonzept der Architekten Dietrich I Untertrifaller gründet auf einer unterhalb 

der Geschosswohnungsbauten sowie der Kindertagesstätte liegenden gemeinsamen Tief-

garage. Auch die Reihenhäuser erhalten hier nordöstlich einen abgetrennten Tiefgaragen-

bereich. Die Zufahrt liegt westlich des Kreisverkehrs Ludwig-Kick-Straße/ Reutiner-Straße 

und erfolgt somit südöstlich des Plangebiets von der der Ludwig-Kick-Straße. Sie wird 

trichterförmig ausgebildet, um beim Ausfahren die Blickbeziehungen in alle Richtungen zu 

gewährlisten. Der vorhandene Geländesprung zwischen Ludwig-Kick-Straße und dem Pla-

nungsgebiet wird hierdurch optimal in die Planung integriert.  

In einer verkehrstechnischen Stellungnahme wurde eine detaillierte Verkehrsprognose 

des Gesamtverkehrs auf Grundlage der aktuellen Planung erstellt und die entsprechenden 

Leistungs- und Qualitätsnachweise erbracht. Dabei wurde u. a. geprüft, ob eine Linksab-

biegespur auf der Ludwig-Kick-Straße durch die TG-Zufahrt erforderlich ist. Die Auswer-

tung des durch das Projekt induzierten Verkehrs hat ergeben, dass auf der Ludwig-Kick-

Straße ein zusätzlicher Verkehr von jeweils ca. 332 Fahrten im Quell- und Zielverkehr des 

Projektes pro Tag zusätzlich generiert werden. Das sind je ca.166 Fahrten in und aus 

Richtung Süd-West und ca.166 Fahrten in und aus Richtung Nord-Ost. Der Gutachter 

kommt zu dem Ergebnis, dass weder ein Aufstellbereich noch ein Linksabbiegestreifen 

notwendig sind. Da die Frequenz der links abbiegenden Fahrzeuge in den Spitzenstunden 

sehr gering ausfällt, seien noch Reserven in einer Größenordnung von ca. 60% (für in das 

Areal einbiegende Fahrzeuge) möglich. Beide Anbindungen in das Plangebiet erfüllen die 

verkehrstechnischen Anforderungen in Bezug auf die freizuhaltenden Sichtfelder, die mit-

tels dynamischer Schleppkurven geprüften Fahrrelationen und der Situierung an der Ludwig-

Kick-Straße. Es wird zudem keine für das Projekt problematische Rückstaulänge vor dem 

Kreisverkehr (Anbindung Reutiner Straße) induziert. (Verkehrstechnische Stellungnahme, 

Besch und Partner KG; 2021) 

Stellplatzanzahl 

Gemäß Stellplatzverordnung der Stadt Lindau wären ohne Abminderungsfaktor 72 Kfz-

Stellplätze, wovon 4 barrierefrei zu errichten sind, und 144 Fahrradstellplätze benötigt.  

Durch die ÖPNV-Anbindung sowie die Entwicklung von gefördertem Wohnungsbau kann 

gemäß Stellplatzsatzung für die Kfz-Stellplätze ein Abminderungsfaktor angewendet wer-

den (ÖPNV: 20%; geförderter Wohnungsbau: 40 %, insgesamt aber maximal 40%). Es 

sind somit 47 Kfz-Stellplätze zu errichten, wovon ebenfalls 4 barrierefrei auszubilden sind. 

Durch die Unterbauung der Gebäude mit einer Tiefgarage können nach derzeitigem Pla-

nungsstand 56 Kfz-Stellplätze nachgewiesen werden. Die gemäß Stellplatzverordnung er-

forderliche Anzahl an Stellplätze kann somit im Plangebiet mit positiver Bilanz bereitge-

stellt werden. Die für die Reihenhäuser erforderlichen Fahrradstellplätze werden östlich 

der Reihenhäuser in einer hierfür vorgesehenen Nebenanlage errichtet. Die weiteren 

Fahrradstellplätze werden sowohl in der Tiefgarage nachgewiesen als auch oberirdisch. 

Die Gesamtzahl entspricht der erforderlichen Anzahl von 144. Die Kfz-Stellplätze der Villa 

Engel sowie des Stadtgärtnerhauses bleiben in Ihrer Anzahl bestehen.  
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Hinzu kommen ca. fünf weitere oberirdische Stellplätze, die als Kurzzeitparkplätze für die 

Kindertagestätte (Hol- und Bringservice) dienen. Die Integration der Tiefgarage in das 

Stadtbild sowie die Weiterentwicklung des Fuß- und Radwegenetzes nehmen eine bedeu-

tende Rolle im Verkehrskonzept ein.  

6.3 Grünordnungs- und Freiraumkonzept 

Das Plangebiet charakterisiert sich durch eine intensive Durchgrünung, die durch die Planung 

aufgegriffen und erlebbar gemacht werden soll. Der Baumbestand wurde durch eine umfas-

sende Baumbegutachtung und -bewertung erfasst. Er soll weitestgehend erhalten bleiben und 

in die Planung integriert werden. Wo Fällungen unvermeidbar sind, erfolgen soweit möglich 

gemäß der Wertigkeit der Bäume entsprechende Ersatzpflanzungen (vgl. Tabelle 1, S. 31). 

Im Bereich der Ost-West Verbindung wurden unterschiedliche Alternativen untersucht. Die 

Verbindung sollte ursprünglich nördlich des WA3 auf die Anheggerstraße führen. Allerdings 

hätte diese Variante die Fällung von wesentlich mehr Bäumen zur Folge. Daher wurden wei-

tere Planungsalternativen untersucht und die nun vorliegende Variante südlich des WA3 stellt 

den geringsten Eingriff in den Baumbestand dar. 

Der westliche Grünbereich soll öffentlich begehbar und erlebbar gemacht werden. Hierzu er-

folgt die Anlage eines Fuß- und Radwegs. Zusätzlich soll südwestlich der geplanten Kinder-

tagesstätte ein öffentlicher Spielplatz entstehen, der von Kleinkindern genutzt werden kann.  

Für die Bewohner:innen des Quartiers soll im Osten ein Gemeinschaftsgarten als „Urban Garde-

ning“-Fläche entstehen, um eine soziale Integration der Bewohner:innen untereinander zu för-

dern. 

Nachdem der Untergrund für eine Versickerung nicht geeignet ist, erfolgt die Ableitung des 

unverschmutzten Niederschlagswassers über Rückhaltemaßnahmen (z. B. Rückhalteteiche, 

Zisternen) und eine gedrosselte Einleitung in den Regenwasserkanal. Es sind zudem Maß-

nahmen zur Verwendung des rückgehaltenen Regenwassers zur Grauwassernutzung ange-

strebt, wie zum Beispiel für die Gartenbewässerung.  

Die Auswahl an Pflanzen und Materialien erfolgt in gleichen Maßen in Anlehnung an die po-

tentielle natürliche Vegetation sowie sich verändernden klimatischen Bedingungen.  

Fortlaufend wird nach dem Grundsatz des „Cradle2Cradle“ geplant, indem in erster Linie wie-

derverwendbare, robuste und durchlässige Beläge mit ortstypischen massiven Natursteinauf-

kantungen kombiniert werden. Angedacht ist zudem die Wiederverwendung und Integration der 

gefällten Bäume als Sitz- und Spielelemente, Lebensräume für Tiere und Insekten sowie weitere 

Gestaltungselemente im Quartier. 

6.4 Energiekonzept 

Im Falle eines Neubaus sind die Eigentümer gemäß § 3 EEWärmeG seit 2009 verpflichtet, 

anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann unter anderem durch Wärmepumpen, 

Solaranlagen, Holzpelletkessel geschehen oder durch Maßnahmen, wie z.B. die Errichtung 

von Solarthermieanlagen auf großen Dachflächen.  
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Das derzeitige Energiekonzept beinhaltet die Bereitstellung von Energie durch Erdwärmeson-

den mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen oder einer Pelletheizung. Ein entsprechen-

des unterirdisches Pelletlager ist südwestlich im Bereich BF2.3 im Anschluss an die Tiefga-

rage vorgesehen. 

Solarenergie 

Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs kann die Nutzung von Solarenergie durch die Installa-

tion von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Neubauten weiter ausgebaut werden. 

Durch die Orientierung der Gebäudeflächen nach Süden kann der Wärmeeintrag durch solare 

Einstrahlung über die Gebäudefassade bestmöglich ausgeschöpft werden und durch die Aus-

richtung der Dachfläche nach Süden bzw. eine Aufständerung der PV-Module auf Flachdä-

chern ergibt sich eine begünstigte Möglichkeit der Errichtung von Solarthermie- und Photo-

voltaikanlagen. Eine Begrünung der Dächer begünstigt dabei die Energiegewinnung. Durch 

Messreihen konnte festgestellt werden, dass durch den Kühleffekt der Dachbegrünung ein 

höherer Wirkungsgrad erzielt werden konnte. Denn mit zunehmender Temperatur der Module 

nimmt deren Wirkungsgrad und damit die Energiegewinnung ab.  

 

 

Abbildung 15: links: Messreihe Dachbegrünung und Solar (Quelle: ZinCo GmbH „Gründach-Seminar“, 2020); rechts: 

Temperaturabhängiges Kennlinienfeld eines Solarmoduls am Beispiel von Shell SP140 (Quelle: "Shell SP140 Photovoltaik 

Solarmodul", Shell Solar, Produktinformation, Draft, 2006) 

Durch die passive Nutzung der solaren Einstrahlung und der Gewinnung von Wärme und 

Strom, können Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.  

Die Stadt Lindau liegt im Bereich des Bebauungsplangebiets bezüglich des Jahresmittels der 

globalen Strahlung im Mittelfeld (1150-1164 kW/m²). Daraus ergibt sich eine mittlere Eignung 

für die Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik.  

6.5 Brandschutz 

Im Zuge einer Vorbemessung wurde der Brandschutz bereits geprüft (umt Umweltingenieure; 

21.04.2021). Diese Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass ein ausreichender Brandschutz ge-

währleistet ist. 
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7. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

7.1 Art der baulichen Nutzung – Grundzug der Planung  

Als Art der baulichen Nutzung wird für den Bereich der Reihenhäuser (WA1), des Geschoss-

wohnungsbaus inkl. Palmenhaus (WA2) und der Kindertagesstätte (WA3) ein Allgemeines 

Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Entsprechend des Nutzungskonzeptes sind im 

WA 1 und WA2 Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- 

und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Die über das Wohnen 

hinausgehende zulässigen Nutzungen sollen zur Belebung und Attraktivierung des Quartiers 

beitragen. So wäre die Errichtung eines Quartiercafés oder beispielsweise einer Quartiers-

werkstatt möglich. Im Bereich der Kindertagesstätte (WA3) sind im Erdgeschoss und im 1. 

Obergeschoss Anlagen für soziale Zwecke – konkret für die Kinderbetreuung – zulässig. Im 

2. Obergeschoss (Dachgeschoss) ist zudem Wohnnutzung zulässig, da hier Wohnraum ins-

besondere für Erzieher:innen zur Verfügung gestellt werden soll. Sonst ige nicht störende Ge-

werbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen sind nicht 

zulässig, da sich diese Nutzungen nicht in das gewünschte Nutzungsschema eines ruhigen, 

aber belebten und weitestgehend autofreien Wohnquartiers einfügen.  

Im Bereich der denkmalgeschützten Gebäude Villa Engel und Stadtgärtnerhaus wird entlang 

der Ludwig-Kick-Straße ein Mischgebiet festgesetzt. Hier wird eine dem Gebietscharakter 

entsprechende Nutzungsdurchmischung über die jeweiligen Geschosse gewährleistet. Zur 

Belebung des Straßenraums sind im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss Geschäfts- und Bü-

ronutzungen, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebe-

triebe und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke zulässig. Wohnnutzung ist aus immissionsschutzfachlichen Gründen 

und zum Schutz der Privatsphäre ausschließlich in den oberen Geschossen zulässig. Im Erd-

geschoss ist keine Wohnnutzung zulässig. Darüber hinaus sind Gartenbaubetriebe, Tankstel-

len und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ebenfalls nicht zulässig. 

Für diese Nutzungen stehen andere Flächen im Stadtbereich zur Verfügung und sind an die-

sem Standort städtebaulich nicht gewünscht.  

Ferienwohnungen und Nebenwohnungen 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist die Nutzung von Wohnungen als Nebenwoh-

nung unzulässig, sofern die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres 

unbewohnt sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, § Abs. 5 und Abs. 9 

BauNVO). Ferienwohnungen im Sinne des § 13a Satz 1 und Satz 3 BauNVO sind ebenfalls 

unzulässig, da der hier geschaffene Wohnraum in erster Linie der Bevölkerung und nicht dem 

Tourismus dienen soll. Aus diesem Grund sind zudem Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

im Allgemeinen Wohngebiet nur ausnahmsweise und im Mischgebiet gar nicht zulässig.  

Die Stadt Lindau wird hierbei auf der Grundlage mehrerer räumlicher Ziele aktiv, um Neben-

wohnungen in ihrer Anzahl nicht zu erhöhen bzw. grundsätzlich zu steuern.  

Entsprechend der Anpassungspflicht aus § 1 Abs. 4 BauGB soll unter anderem das überge-

ordnete raumplanerische Ziel des Regionalplans Allgäu umgesetzt werden: “2.3 (Z) Es soll 

darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwiegend eigengenutzter 

Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehalten wird.“ 
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Der Stadtrat der Stadt Lindau hat im Juni 2023 darüber hinaus einen „Grundsatzbeschluss 

einschließlich Verfahrensgrundsätzen für die Bauleitplanung und den Verkauf städtischer 

Grundstücke – zugleich Konzept zur Stärkung der Innenentwicklung nach § 176 BauGB“ ge-

fasst. In Abschnitt D, 3. Ausschluss von Zweitwohnungen in Bebauungsplänen ist festgelegt: 

„Die Stadt wird bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Zweitwohnungen grund-

sätzlich ausschließen“. Dies wurde in diesem Bebauungsplanverfahren aufgenommen und 

umgesetzt. Nebenwohnungen bzw. Zweitwohnungen sollen ausgeschlossen werden, um wei-

terhin Angebote für wechselnde touristische Gäste gemäß dem genehmigten Bestand vorhal-

ten zu können. Außerdem sollen aus städtebaulicher Sicht keine weiteren Nebenwohnungen 

genehmigt werden, wenn dadurch eine Dauerwohnung bzw. ein genehmigtes touristisches 

Übernachtungsangebot entfällt bzw. eine Dauerwohnung nicht geschaffen wird. Beide Nut-

zungen werden stärker als Nebenwohnungen gewichtet, die im Jahresverlauf größtenteils un-

genutzt sind und deren nur kurzfristiges Bewohnen keinen messbaren Beitrag für das Vorhal-

ten der technischen und sozialen Infrastruktur leisten kann. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung – Grundzug der Planung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflä-

che (GRZ) der baulichen Anlagen, der Höhe der baulichen Anlagen und der Anzahl der Voll-

geschosse bestimmt. Für das Mischgebiet (MI) werden keine Festsetzungen getroffen, da 

hier eine Bestandsbebauung vorliegt, die zudem unter Denkmalschutz steht. Änderungen 

richten sich daher nach dem Denkmalschutzgesetz. Die nachfolgenden Ausführungen bezie-

hen sich daher lediglich auf die Allgemeinen Wohngebiete (WA1 bis WA3). 

7.2.1 Zulässige Grundfläche  

Zur Regelung der Bebauungsdichte sowie zur baurechtlichen Umsetzung der Gebäudepla-

nung des Wettbewerbsentwurfs, erfolgt die Festsetzung einer jeweils für die Allgemeinen 

Wohngebiete WA1-3 maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 

BauNVO. Die zulässigen Maximalwerte sind entsprechend der Orientierungswerte der 

BauNVO für ein Allgemeines Wohngebiet mit 0,4 festgesetzt. 

Für die in den Allgemeinen Wohngebieten unterschiedlich vorgesehenen und festgesetzten 

Maße der baulichen Nutzung, sind analog mehr oder weniger bauliche Anlagen im Sinne des 

§ 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3 BauNVO erforderlich. Bei diesen baulichen Anlagen handelt es sich um 

Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtun-

gen die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Bauge-

biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen (vgl. § 14 BauNVO, hierzu 

zählen z. B. Wege) sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird. Durch diese Anlagen darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 

BauNVO die zulässige Grundfläche bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Weitere 

Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Um den Versiege-

lungsgrad zu minimieren, wird die generelle Überschreitungsmöglichkeit auf das unbedingt 

notwendige Maß beschränkt. Im WA1 darf daher die GRZ von 0,4 durch die vorangehend 

genannten Anlagen, insbesondere die für Fahrräder und zur Mülltonnenunterbringung vorge-

sehene Nebenanlage bis zu einer GRZ von 0,65 überschritten werden. Im WA2 ist eine Über-

schreitung bis zu einer GRZ von 0,82 zulässig. Die Überschreitung dient vor allem der Unter-

bringung des ruhenden Verkehrs in einer Tiefgarage, welche sich vorrangig unter dem WA2 

erstreckt. Ohne diese Maßnahme müssten oberirdisch Stellplätze hergestellt werden, was 
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das Stadtbild belastet und zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden 

Grundstücksnutzung führen würde. Der hierfür erforderliche Flächenverbrauch würde zu Las-

ten der Schaffung des gewünschten Wohnraums gehen. Im WA3 ist eine Überschreitung bis 

zu einer GRZ von 0,45 zulässig. Diese ist erforderlich, da sich ebenfalls Teilbereiche der TG 

in diesem Bereich befinden und für die Nutzung als Kindergarten Spielgeräte, erforderliche 

Nebenanlagen wie Unterbringung von Gartengeräten oder Spielgeräte ermöglicht werden sol-

len. Gleichzeitig soll dieser Bereich als Übergang zu den Parkflächen von einer umfangrei-

cheren Versiegelung und Bebauung freigehalten werden. Im Gesamten wird somit eine GRZ 

von 0,64 nicht überschritten, wodurch der gesetzliche Rahmen von maximal 0,8 weit unter-

schritten wird. 

Die Festsetzung von Dachbegrünungen sowie die Begrünung der nicht überbauten Flächen 

der Tiefgarage sowie die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien bei Wegen und 

Plätzen, tragen zur Minimierung der Versiegelung bei, wodurch die Überschreitung vertretbar 

ist. Zudem ist die Festsetzung großflächiger Grünflächen mit dem Erhalt zahlreicher Bäume 

Teil des Bebauungsplans, während die bzgl. der überbaubaren Grundfläche getroffenen Fest-

setzungen hauptsächlich bereits versiegelte Bereiche betreffen, sodass die Überschreitungen 

geringfügige Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens haben.  

7.2.2 Höhe der baulichen Anlagen und Höhenbezugspunkte 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die Festsetzung einer Gesamthöhe und 

einer Wandhöhe. Die festgesetzten Höhen gliedern die Bebauung und stellen gleichzeitig die 

Einfügung in das Stadtbild sicher. Die polygonalen Baukörper in der Quartiersmitte erhalten 

zudem mit dem südwestlichen Baukörper einen Hochpunkt, der somit ein Pendant zur Villa 

Engel darstellt. Die festgesetzten maximalen Wand- und Gesamthöhen resultieren aus den 

Ergebnissen des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs, wurden jedoch nachträglich er-

höht, da die Baukörper in Holzbauweise entstehen sollen, was ggf. höhere notwendige Raum-

höhen erfordert, zudem kann eine an den Klimawandel angepasste Dämmung der Gebäude 

höhere Dämmstärken notwendig machen. Die Festsetzung der Vollgeschosse entspricht den 

Nutzungszwecken der Gebäude. Hierdurch wird die Wirkung der Gesamthöhe reduziert, bei 

gleichzeitiger höchstmöglicher Flächenausschöpfung zur Bereitstellung von Wohnraum, 

wodurch wiederum eine weitere Flächeninanspruchnahme vermieden werden kann.   

Eine Überschreitung der maximalen Gesamthöhe für untergeordnete technische Anlagen wird 

zugelassen, was z. B. für Lüftungsanlagen auf Flachdachgebäuden sinnvoll ist aber auch für 

die Errichtung von PV-Anlagen. Die Dachaufbauten müssen dabei jeweils von der Außen-

kante des Gebäudes um mindestens das Maß ihrer eigenen Höhe zurückversetzt werden, um 

eine Wahrnehmbarkeit im Straßenbild zu vermeiden. Ausgenommen hiervon sind aufgrund 

Ihrer erschließungstechnischen Erforderlichkeit Aufzüge und Erschließungskerne.  

Von den in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkten darf um +/- 15 cm abge-

wichen werden, um eine minimale Flexibilität bei der Umsetzung der Planung einzuräumen. 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche – Grundzug der Planung 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans gilt die offene Bauweise. Dabei sind mit 

Ausnahme der Reihenhäuser im Norden nur Einzelhäuser zulässig, was der städtebaulichen 

Umgebung entspricht und einen offenen Charakter des Wohnquartiers gewährleistet. Die 

überbaubare Fläche ist in der Planzeichnung festgesetzt und durch Baugrenzen definiert. Sie 



STADT LINDAU    

Bebauungsplan Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“  A) Begründung 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 23.10.2024 Seite 29 von 77 

entspricht im Wesentlichen der im Städtebaulichen Entwurf dargestellten Gebäudekonzep-

tion. Tiefgaragen und Nebenanlagen, wie die Fahrradgaragen östlich der Reihenhäuser sowie 

die Pergola östlich der Gemeinschaftsgärten, sind in den festgesetzten Umgrenzungen von 

Flächen für Nebenanlagen und Tiefgaragen zulässig. Damit kann die städtebauliche Pla-

nungskonzeption gewahrt sowie der Anteil der oberirdischen Bebauung und Versiegelung re-

duziert werden. Um eine kleingliedrige Bebauung durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 

Abs. 1 BauNVO zu vermeiden, sind diese ausschließlich innerhalb der Baugrenzen und Um-

grenzungen für Flächen der Tiefgarage sowie den Flächen für Nebenanlagen zulässig.  Aus-

genommen hiervon sind die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und 

Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 

BauNVO (z. B. Erdsonden für Erdwärme). 

Für das denkmalgeschützte Gebäude innerhalb des WA2 wird keine überbaubare Fläche fest-

gesetzt, da es als Baudenkmal Bestandsschutz genießt. 

7.4 Ver- und Entsorgung 

7.4.1 Wasserver- und Abwasserentsorgung 

Der Anschluss des Bebauungsplangebiets erfolgt über das vor Ort bereits vorhandene Was-

ser- und Abwassernetz. Die Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser kann durch den 

Anschluss an das bestehende Trinkwassernetz der Stadt Lindau sichergestellt werden. Die 

Einleitung der häuslichen bzw. gewerblichen Abwässer aus der geplanten Neubebauung ist 

wie bisher in die bestehende Kanalisation vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt im Trenn-

system. 

7.4.2 Niederschlagswasser 

Das anfallende, nicht verschmutzte Niederschlagswasser von Dach- und Belagsflächen sollte 

vorrangig auf dem jeweiligen Grundstück versickert werden. Gemäß Bodengutachten 

(10.11.2020; Baugrund Süd - Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH) ist der Untergrund 

jedoch für eine flächenhafte Versickerung eher ungeeignet. Anfallendes unverschmutztes 

Niederschlagswasser darf nur mit gedrosselter Ableitung (z. B. Retentionszisterne, Rigole, 

etc.) von 15 l/s in den Kanal eingeleitet werden. Das konkrete Entwässerungskonzept wird im 

Zuge der Ausführungsplanung erarbeitet. Aufgrund der geplanten Nutzung fällt gemäß TRE-

NOG kein verschmutztes Niederschlagswasser an, somit ist keine Vorbehandlung des Nie-

derschlagswassers vor der Einleitung in den Regenwasserkanal erforderlich.  

7.4.3 Strom-/ Energieversorgung 

Die Stromversorgung kann über das vorhandene Leitungsnetz für das gesamte Plangebiet 

sichergestellt werden. Darüber hinaus ist die Ausstattung der Gebäudedächer mit Photovol-

taik vorgesehen. Die Wärmeversorgung soll über Erdwärmesonden mit Wärmepumpen und 

Photovoltaikanlagen oder eine Pelletheizung erfolgen. (vgl. Energiekonzept A) 6.4)  

7.4.4 Abfallentsorgung 

Die Müllentsorgung wird über die vorhandenen Straßen durch die Entsorgungssysteme des 

Abfallwirtschaftsverbandes sichergestellt. Die Wohnwege innerhalb des Quartiers dürfen von 

Entsorgungsfahrzeugen befahren werden. Eine Wendeanlage ist nicht erforderlich.  
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7.5 Bodenschutz und Grünordnung 

7.5.1 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Die Errichtung der Tiefgarage, der Gebäude sowie der barrierefreien Wege, macht eine Ge-

ländeveränderung erforderlich. Das natürliche Gelände soll dabei in seiner Gestalt jedoch 

nicht grundlegend geändert werden. Eine technisch erforderliche Geländeveränderung erfolgt 

daher lediglich im Bereich der Tiefgarage, der Gebäudeumgriffe sowie im Bereich der Er-

schließungswege.  

7.5.2 Minimierung der Oberflächenversiegelung 

Um die Auswirkungen der Flächenversiegelung zu minimieren, sind oberirdische Stellplätze, 

Wege und Platzbereiche als sickerfähige Oberflächen herzustellen (z. B.  wassergebundene 

Beläge, sickerfähige Pflasterbeläge, Rasengittersteine, Schotterrasen oder ähnliches), sofern 

dadurch das Grundwasser nicht gefährdet wird. Entsprechend der zulässigen Nutzung eines 

Allgemeinen Wohngebiets, ist eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu befürchten. 

7.5.3 Dachbegrünung 

Ebenfalls zur Minimierung der Auswirkungen der Flächenversiegelung, insbesondere zur Ver-

minderung des Oberflächenabflusses, sind Flachdächer oder flachgeneigte Dächer zu min-

destens 70 % zu begrünen. Diese können auch so ausgestaltet werden, dass sie für die Bio-

diversität einen Mehrwert bereitstellen oder als Retentionsdächer ausgebildet werden (z. Bsp. 

Biodiversitätsdach von ZinCo; Retentionsdach von Optigrün). Ein begrüntes Dach hat nicht 

nur eine Vielzahl ökologischer Vorteile, sondern bringt auch eine Reihe ökonomischer Vorteile 

mit sich. So können Abwassergebühren durch den Rückhalt von Regenwasser eingespart 

werden und die Lebensdauer der Dächer durch den Schutz der Dachhaut vor UV-Strahlung, 

Hitze, Kälte und Hagelschlag verlängert werden. Zusätzlich können durch die Dämmwirkung 

Energiekosten eingespart werden (Gebäudekühlung im Sommer/ Wärmedämmung im Win-

ter). 

7.5.4 Erhalt von Bäumen 

Der Baumbestand soll soweit möglich erhalten bleiben und in die Planung integriert werden. 

Unvermeidbare Baumfällungen (Baumbilanzplan, Ramboll Deutschland GmbH, Stand: 

05.10.2023) sind je nach Erhaltungszustand (vgl. Baumbewertung vom 12.07.2019 (Tree 

Consult Brudi & Partner sowie Erweiterung vom 03.11.2020 (Lindauer Baumpflege) in der 

festgesetzten Pflanzqualität entsprechend des nachfolgenden Ausgleichsschlüssels vorran-

gig innerhalb des Plangebiets bestenfalls gleichartig zu ersetzen. Sind die ausgefallenen 

Baumarten aufgrund klimatischer Veränderungen oder artspezifischer Krankheiten nicht zur 

Ersatzpflanzung geeignet, sind vorzugsweise Arten aus der empfohlenen Artenliste zu ver-

wenden. Der zu erhaltende Baumbestand ist während den Baumaßnahmen gemäß DIN 

18920 vor Schäden wirksam zu schützen. Bei den Festsetzungen zu den Arten und 

Pflanzqualitäten wurde neben der Standortanpassung auch Wert auf die Resilienz gegenüber 

den Folgen des Klimawandels Wert gelegt. Es wird ausdrücklich empfohlen, die festgesetzten 

Neu- und Ersatzpflanzungen zur Hälfte als „Klimabäume“ (beispielsweise gemäß GALK-Liste 

oder LWG Bayern) umzusetzen. Damit ist gewährleistet, dass das Quartier auch bei Verän-

derungen des Klimas genügend widerstandsfähige Gehölze erhält, um eine wirksame Durch-

grünung abzubilden. 
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Ausgleichsschlüssel / Baumbilanzliste: 

Erhaltungswürdig-

keit (gem. Baumbe-

wertung) 

Anzahl der zu 

pflanzenden 

Ersatzbäume 

Pflanzqualität 

der Neupflan-

zungen 

Anzahl der 

Fällungen 

Anzahl der Er-

satzpflanzungen 

im Plangebiet 

Nicht erhaltenswert - - 8 - 

Wenig/ einge-

schränkt erhal-

tenswert 

0,5 Ersatz-

baum 

 

Hochstamm, 3 x 

verpflanzt, StU 

mind. 20/25 cm 

mit Drahtballie-

rung 

26 13 

Erhaltenswert 

 

 

 

 

Habitatbaum  

Eiche Nr. 3633 

2 Ersatzbäume 

 

 

 

 

 

3 Ersatzbäume 

(heimische Ei-

chen; Quercus 

robur oder 

Quercus pet-

raea) 

 

Hochstamm, 3 x 

verpflanzt, StU 

mind. 20/25 cm 

mit Drahtballie-

rung 

 

Hochstamm, 

mind. 5 x ver-

pflanzt, StU 

mind. 30-35 cm 

mit Drahtballie-

rung 

 

15 

 

 

 

 

1 

30 

 

 

 

 

 

3 

Sehr erhaltenswert 3 Ersatzbäume 

 

 

Hochstamm, 3 x 

verpflanzt, StU 

mind. 20/25 cm 

- - 

Gesamt    50 46 

Tabelle 1: Ausgleichsschlüssel/ Baumbilanzliste 
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Abbildung 16: Auszug Baumbilanzplan, Ramboll Deutschland GmbH (Stand: 23.04.2024) 

Insgesamt müssen für das geplante Neubauvorhaben nach aktuellem Planungsstand 49 

Bäume gefällt werden (+ 1 bereits gefällt; ohne Berücksichtigung der Fällungen aufgrund 

mangelnder Standsicherheit). Die als sehr erhaltenswert eingestuften Bäume werden vollum-

fänglich erhalten. Gemäß in Tabelle 1 aufgeführtem Ausgleichsschlüssel sind 46 Neupflan-

zungen erforderlich. Nach aktuellem Planungsstand sind 47 Neupflanzungen vorgesehen. 

Der Erhalt der Bestandsbäume, insbesondere der als erhaltungswert  eingestuften Bäume, 

wurde sorgfältig überprüft und unterschiedliche Varianten gegeneinander abgewogen. Die 

Möglichkeit des Erhalts der Eiche Nr. 3633, die auch eine hohe Habitateigenschaft aufweist, 

wurde aufgrund ihres identitätsstiftenden Charakters im Besonderen eingehend untersucht. 
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Zur Vitalitätsverbesserung wurde ihre Krone bereits in den letzten Jahren mehrfach stark re-

duziert, was jedoch nur bedingt zur Stabilisierung beigetragen hat. Da sie zu nahe an der 

geplanten Tiefgarage steht, wird ihre Vitalität selbst bei entsprechenden Baumschutzmaß-

nahmen während der Bauzeit durch die zukünftig zu erwartende starke Veränderung im Was-

serhaushalt des Bodens noch stärker zurückgehen. In diesem Zusammenhang wurde eine 

Verkleinerung oder Verschiebung der Tiefgarage detailliert geprüft. Durch eine Verkleinerung 

könnten die Mindestmaße der Stellplatzlängen bzw. Breite der Fahrgassen nicht mehr einge-

halten und damit die Anzahl der Tiefgaragenplätze nicht erstellt werden. Eine Verschiebung 

der gesamten Tiefgarage nach Südosten hätte die Verschiebung des gesamten Gebäude-

komplexes der Mehrfamilienhäuser inklusive des Kindergartengebäudes in Richtung der 

denkmalgeschützten Gebäude Villa Engel und Stadtgärtnerhaus zur Folge. Dadurch würde 

einerseits die im städteplanerischen Konzept geforderte Sichtachse zwischen den denkmal-

geschützten Gebäuden Stadtgärtnerhaus und Palmenhaus eingeschränkt und zudem die be-

nötigte Mindestbreite der Durchfahrt für die Rettungsdienste unterschritten.  

Der Erhalt der Eiche ist daher mittelfristig nicht möglich. Als Ersatzpflanzung für die Fällung 

werden daher drei Ersatzbäume mit einer besonders hochwertigen Pflanzqualität gepflanzt : 

Quercus robur – Stieleiche oder Quercus petraea, - Traubeneiche StU 30-35 cm; mind. 5x 

verpflanzt. Bei der Stieleiche und Traubeneiche handelt es sich um heimische Arten.  Diese 

können mittel- bis langfristig die Funktion der Habitat-Eiche Nr. 3633 übernehmen. Ein Stand-

ort der Ersatzpflanzung befindet sich im Zentrum der Gemeinschaftsgärten, um den identi-

tätsstiftenden Charakter an einem Ort der Begegnung fortzuführen. 

Das Freiraumkonzept sieht vor, die parkartigen Strukturen hochwertig zu entwickeln, um of-

fene Bereiche sowie baumüberstandene Flächen zu erhalten. Im nicht öffentlich zugänglichen 

Bereich ist vorgesehen, verschattete Gehölzbereiche und besonnte Gehölzränder zu entwi-

ckeln.  

Innerhalb der Umgrenzungen von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sollen im Bereich der privaten Grünfläche, die sich 

im nördlichen Teil des Geltungsbereichs befindet, natürlich umgestürzte Bäume oder Totholz 

in der Fläche verbleiben, um einen hochwertigen Naturbestand zur Förderung der Biodiversi-

tät zu entwickeln. Dabei ist zu beachten, dass hiervon keine Gefährdung der Öffentlichkeit 

ausgeht. 

7.5.5 Öffentliche Grünflächen 

Die öffentlichen Grünflächen werden entsprechend des Freiraumkonzeptes öffentlich zugäng-

lich und erlebbar gemacht. Hierfür sind Wege bis zu einer Breite von maximal 3,0 m zulässig. 

Weiterhin sind Spielflächen und Aufenthaltsbereiche zulässig. Die Wege sind dabei zur Mini-

mierung der Oberflächenversiegelung in wassergebundener Bauweise zu errichten.  Große 

Bereiche der öffentlichen Grünflächen werden als Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt (vgl. Abschnitt 7.5.4). 

7.5.6 Private Grünflächen 

Die privaten Gärten im Osten dienen den Quartiersbewohner:innen als „Urban Gardening“-

Flächen und Begegnungszonen. Zulässig ist daher eine Nutzung als Wiesen-  oder Pflanz-

fläche. Spielflächen sowie Aufenthaltsbereiche sind zur Errichtung von Begegnungsbereichen 

ebenfalls zulässig. Die privaten Grünflächen sind dabei gärtnerisch anzulegen.  Die Flächen 
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dürfen innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Umgrenzung von Flächen für Tief-

garagen  und Nebengebäude unter- bzw. überbaut werden. Zur Abschirmung des bestehen-

den Wohngebiets und zum Schutz der jeweiligen Privatsphären im Osten ist dabei eine Be-

grünung und eventuell zusätzlich die Errichtung einer begrünten Pergola angedacht.  

Die nördliche private Grünfläche wird als Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen festgesetzt (vgl. Abschnitt 7.5.4). Sie soll für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich sein und wird umzäunt. Sie dient dem Erhalt und der Entwicklung der Biodiversität 

und stärkt die Funktionen des Naturhaushalts. Die Fläche verbleibt im Eigentum der Stadt. 

7.6 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Beurteilung (Dipl.-Biologe W. Löderbusch; 

24.10.2021) erfolgte die Festsetzung artenschutzrechtlicher Maßnahmen, um erhebliche Be-

einträchtigungen der Planung auf die Tierwelt und Artenschutzkonflikte (Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) auszuschließen. Die Ersatzpflanzung von Bäu-

men sowie die Festsetzung der privaten Grünfläche im Norden, in welcher die Zugänglichkeit 

für die Öffentlichkeit eingeschränkt wird, dienen mittel- bis langfristig ebenfalls dem Arten-

schutz.  

Entsprechend des artenschutzrechtlichen Gutachtens werden insbesondere Maßnahmen 

zum Schutz der Vogelwelt sowie zum Schutz von Fledermäusen und Insekten vorgesehen: 

Vögel und Fledermäuse 

Gehölzbeseitigungen und Arbeiten an bestehenden Fassaden dürfen nur außerhalb der Brut- 

und Aufzuchtzeit, also nicht in der Zeit von 1.3. bis 30.09., erfolgen, um Verstöße gegen das 

Tötungsverbot sowie das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten in § 44 

BNatSchG zu vermeiden. 

Ältere Bäume im Geltungsbereich, insbesondere die Eiche 3586, sind zu erhalten.   

Sind Baumfällungen unumgänglich, müssen die Bäume vor der Fällung auf Nisthöhlen, Rin-

dentaschen und andere v. a. fledermausrelevante Strukturen  untersucht werden. Als Brut-

höhlen geeignete Stamm- oder Asthöhlen sind durch entsprechende Nistkästen o. ä. zu er-

setzen. 

Falls Fledermaushöhlen vorhanden sind, ist eine Nachsuche z. B. mit einer Endoskop-Ka-

mera nach überwinternden Fledermäusen  erforderlich; gefundene Fledermäuse sind zu ber-

gen und zur weiteren Versorgung an eine fachkundige  Person weiterzugeben; leere Höhlen 

sind bis zur Fällung unzugänglich zu machen. 

Wesentlich ist zur Wahrung des 'guten Erhaltungszustandes' der Fledermäuse darüber hin-

aus, die derzeit relativ lichtarmen Verhältnisse möglichst beizubehalten. Die vorhandene und 

im Rahmen von Neubauten ggf. hinzukommende Beleuchtung sollte insekten- und fleder-

mausfreundlich gestaltet werden (LED-Leuchtkörper, Abstrahlung nur nach unten, geschlos-

sener Kasten, keine Anstrahlung von Wänden, Einsatz von Bewegungsmeldern in der zweiten 

Nachthälfte). 

Die Brutvorkommen der streng geschützten Arten Waldkauz und Grünspecht sowie des ge-

fährdeten Gelbspötters sind von den geplanten Baumaßnahmen nicht unmittelbar  betroffen, 

da sie, wenn auch knapp, außerhalb des Bearbeitungsgebiets liegen (Abbildung 17). Um Be-
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einträchtigungen dieser Arten und ihrer Brutbäume zu vermeiden, sollte dieser Bereich (Ab-

bildung 4 auf Seite 10) während der Bauphase mit einem festen Bauzaun abgesperrt werden 

(nicht nur mit Flatterband) und nicht für die Lagerung von Material oder zum Abstellen von 

Baumaschinen genutzt werden. 

 

Abbildung 17: Brutvorkommen von Waldkauz (braun), Grünspecht (grün) und Gelbspötter (gelb) im nördlichen  Randbereich 

des Bearbeitungsgebiets (Quelle: Dipl.-Biologe W. Löderbusch; 24.10.2021, Abb. 4, S. 10) 

Im Gebiet kommen mehrere streng geschützte Arten als Brutvögel oder Nahrungsgäste vor. 

Um das Risiko von Vogelschlag für diese (und alle anderen) Vogelarten zu vermeiden, sollten 

die in der Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" (https://vogelglas.vogel-

warte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf) der Vogelwarte Sempach, 

Schweiz, beschriebenen konstruktiven Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Totholzkäfer 

Aus arealgeographischen Gründen und/oder wegen des Fehlens entsprechender Totholz-

strukturen ist gemäß artenschutzrechtlicher Beurteilung nicht mit streng geschützten totholz-

bewohnenden Käferarten im Plangebiet zu rechnen; Vorkommen von besonders geschützten, 

häufigeren Arten aus den pauschal geschützten Familien der Bockkäfer, Prachtkäfer, Hirsch-

käfer und Rosenkäfer sind dagegen sehr wahrscheinlich, wenn auch nur mit großem Aufwand 

nachweisbar. Zum Schutz dieser Arten erfolgt auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Be-

urteilung ebenfalls die Festsetzung geeigneter Maßnahmen: 

Habitatbäume für geschützte totholzbewohnende Insektenarten sind ältere Bäume im Gel-

tungsbereich,  insbesondere die Eichen 3586 und 3633, die Bergahorne 3565, 3569, 3570 

und 3572 (Nummern gem.  treeconsult-Baumbestandsplan) sowie alle Eichen, alle anderen 

heimische Laubbäume ab einem  Durchmesser von ca. 30 cm, sofern sie Insektenfraßspuren 

aufweisen.  
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Die Stämme und starke Kronenäste (mind. 25-30 cm Durchmesser) werden nach der Fällung 

in Stücke von mindestens 1,2 m Länge geschnitten. Diese werden an einer sonnenexponier-

ten, offenen Stelle abgelegt, möglichst an einem Gehölzrand. Die Lagerung soll so er folgen, 

dass die Stammstücke nicht auf ganzer Länge auf dem Boden liegen (dadurch würden sie zu 

feucht und in der Folge zu schnell vererden); stattdessen sollen mit einem Ende auf ein 

Grundholz aufgesetzt werden, so dass ein Ende Bodenkontakt hat und das andere Ende frei 

über das Grundholz hinausragt. Eine Stabilisierung der Lagerung kann durch entsprechende 

Einkerbungen im Grundholz erfolgen. Die einzelnen Hölzer sollten mit etwa einer Handbreit 

Abstand nebeneinander abgelegt werden. 

Stammteile, bei denen die Rinde noch weitgehend fest ansitzen, sollten bei Transport und 

Ablagerung schonend behandelt werden, damit unter der Rinde vorhandene Entwicklungs-

stadien nicht geschädigt und eine zukünftige Besiedlung durch rindenbrütende Arten möglich 

ist. Durch diese Art der Lagerung soll über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine weitere 

trockenmorsche Zersetzung der luftig liegenden Hölzer, ähnlich wie im stehenden Zustand, 

möglich werden.  

Alternativ ist auch die "Huckepack"-Aufbewahrung möglich, bei der die Stämme aufrecht an 

den Stämmen vorhandener Bäume fixiert werden; diese Art der Lagerung von artenschutzre-

levanten Stämmen ist auf dem Gärtnereigelände in den letzten Jahren bereits prakt iziert wor-

den. 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Trotz einiger strukturell scheinbar gut geeigneter Stellen im Gebiet (Gehölzränder, offene ru-

derale Randbereiche von Lagerflächen, ungenutzte Beete) und trotz gezielter  Nachsuche 

konnte die Art im Gebiet nicht nachgewiesen werden. Auch nach Angaben der Gärtner sind 

in den letzten Jahren keine Eidechsen beobachtet worden. 

Artenschutzrelevante Pflanzen 

Vorkommen von artenschutzrelevanten Pflanzen (streng geschützte, gefährdete, seltene Ar-

ten) wurden nicht festgestellt und können aufgrund der vorhandenen standörtlichen Bedin-

gungen ausgeschlossen werden; ebenso nach §13d BayNatSchG geschützte Biotoptypen.   

7.7 Naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen 

Der durch die Planung auszugleichende Eingriff befindet sich großenteils im Bereich des Bau-

fensters für die Kindertagesstätte und der öffentlichen Verkehrsfläche im Westen des Gel-

tungsbereiches. Das Gelände ist durch die Nutzung der Stadtgärtnerei bereits überwiegend 

versiegelt. Baurechtlich befindet sich nur das Baufenster der Kindertagesstätte im Außenbe-

reich. Die weiteren Baufenster können dem Innenbereich zu geordnet werden. Die Ermittlung 

des erforderlichen Ausgleichs erfolgt im Umweltbericht im Kapitel 5. Darin wurde nach Neu-

berechnung ein erforderlicher Ausgleichsbedarf von 12.043 Wertpunkten ermittelt. Der Aus-

gleichsbedarf wird vom Ökokonto „Spatzenwinkel“, Gemarkung Oberreitnau, Stadt Lindau, 

der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft abgebucht. 
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7.8 Immissionsschutz  

In der Bauleitplanung sind u.a. die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwie-

fern schädliche Lärmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorliegen 

und die Anforderungen an den Lärmschutz im Einwirkungsbereich erfüllt wird.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde von pm_akustik eine schalltechnische Untersu-

chung erstellt. Die Ergebnisse, Vorgehensweise und Berechnungsgrundlagen sind im schall-

technischen Gutachten pm_akustik GmbH, Bericht Nr. 0209-20 vom 02.11.2021 dokumen-

tiert. 

Die städtebauliche Planung wird in der schalltechnischen Untersuchung unter Berücksichti-

gung der schalltechnischen Gesamtsituation aus immissionsschutzfachlicher Sicht beurteilt. 

Dabei werden insbesondere die Anforderungen gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städte-

bau) und 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) berücksichtigt.  

Im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren wurden verkehrstechnische Untersuchun-

gen zum Straßenverkehrslärm durchgeführt. Die entsprechend prognostizierten Verkehrs-

mengen und Verkehrsdaten werden den schalltechnischen Berechnungen zugrunde gelegt.  

Die Parkplätze der Villa Engel und der vorhandenen Kinderbetreuung sind bereits bestehend 

und genießen Bestandsschutz.  

Für die Berechnung und Beurteilung der zu erwartenden Schallimmissionen wurde unter Zu-

grundelegung von Planunterlagen und Detailangaben zum Vorhaben sowie der Situation vor 

Ort ein umfangreiches schalltechnisches 3D-Modell erstellt. 

Auf Grundlage der Untersuchungen wird ein schalltechnisches Maßnahmenkonzept und eine 

Empfehlung zur textlichen Festsetzung für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 129 "Alte 

Stadtgärtnerei – Thematik Schall-Immissionsschutz – erarbeitet. 

Das schalltechnische Konzept beinhaltet folgende Maßnahmen, die im Bebauungsplan fest-

gesetzt sind: 

1. Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm 

- Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen im allgemeinen Wohngebiet WA2 

- Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen im Mischgebiet 

2. Maßnahmen zum Schutz vor Anlagenlärm 

- Bautechnische Maßnahmen Zu-/Ausfahrt Tiefgarage 

- Schalltechnische Vorgaben für gebäudetechnischen Anlagen 

3. Vorgaben für den innerbaulichen Schallschutz und die Außenfassaden 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Planung, der erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen und städtebaulichen Ab-

wägung sowie der schalltechnischen Gesamtsituation die Anforderungen an den Schall -Im-

missionsschutz in der Bauleitplanung an den untersuchten maßgeblichen Immissionsorten 

rechnerisch eingehalten werden. 
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Die Schaffung von dringend benötigtem bezahlbarem Wohnraum wird in der städtebaulichen 

Abwägung als Rechtfertigung angesehen, der Umgebungsbebauung z. T. eine planbedingte 

Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen zuzumuten. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung formulierten Maßnahmenempfehlungen werden 

als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

7.9 Verkehrsflächen, Geh- und Fahrrecht 

Im Bereich der privaten Verkehrsflächen (südliche Zufahrt und Fuß- und Radweg) wird ent-

sprechend der Planzeichnung ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Öffentlichkeit festge-

setzt, um den Bereich zu öffnen und die Ergänzung des Wegenetzes auch für die Öffentlich-

keit zugänglich zu machen. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sind, mit Ausnahme des 

neu geplanten Fuß- und Radwegs (F+R), bereits bestehend. 

7.10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

7.10.1 Abstandsflächen 

Aufgrund der engen Baugrenzen, die die Gebäudekonzeption des städtebaulichen Entwurfs 

umsetzen sollen, wird im Bebauungsplan die Anwendung der Abstandsflächenvorschriften 

des Art. 6 Bayerischen Bauordnung (BayBO) ausgesetzt. D. h. die einzuhaltenden Abstands-

flächen werden durch die festgesetzten Baugrenzen sowie die maximal zulässigen Oberkan-

ten, Wand- und Firsthöhen bestimmt. Bezüglich der Errichtung von abstandsflächenfreien 

baulichen Anlagen (Art. 6 Abs. 7 BayBO) wird auf die nachfolgenden Ausführungen im Kapitel 

7.10.2 verwiesen. 

Die Einhaltung der Abstandsflächen im Falle der maximalen Ausschöpfung des Baurechts 

wurde überprüft (vgl. Abbildung 18). Dabei konnte ermittelt werden, dass die Abstandsflächen 

nach Art. 6 BayBO überwiegend eingehalten werden. Lediglich in Teilbereichen erfolgt eine 

geringfügige Überlappung der Abstandsflächen. Diese Überlappungen entstehen zum einen 

im Bereich zwischen dem Gebäude BF2.1 und BF2.2 durch das Eindrehen des östlichen Bau-

körpers zur Freihaltung der Sichtachse zwischen den denkmalgeschützten Gebäuden Pal-

menhaus und Stadtgärtnerhaus. Zum anderen finden sich Überlappungen zwischen dem süd-

lichen Gebäude des Geschosswohnungsbaus (BF2.3) und der Kindertagesstätte, jedoch nur, 

sofern im Bereich des BF2.3 das oberste Geschoss ohne Dachterrasse ausgebildet wird und 

bis 0,8 m an die Außenkante des darunterliegenden Geschoßes herausrückt. Zwischen den 

beiden Reihenhauszeilen findet sich ebenfalls nur eine minimale Überlappung. Aufgrund der 

geringen Ausprägung der Überlappungen und der ansonsten vorhandenen Belichtung und 

Belüftung, wird dieser Umstand im Sinne einer verdichteten Bauweise zugunsten der Frei-

raumqualität sowie dem Erhalt der Grünstrukturen als vertretbar erachtet. Der Brandschutz 

ist ebenfalls gewährleistet. 

Zu den benachbarten Grundstücken außerhalb des Plangebiets werden die Abstandsflächen 

gemäß Art. 6 BayBO ausnahmslos eingehalten. 
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Abbildung 18: Lageplan mit Darstellung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO mit Überlappungsbereichen (rot umrandet); 

in Cyan sind gemäß Satzung zulässige optionale bauliche Möglichkeiten dargestellt. 
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7.10.2 Gestaltungsfestsetzungen 

Dachgestaltung und Fassadengestaltung  

Die Reihenhäuser und die Kindertagesstätte dürfen nur mit einem Satteldach ausgebildet 

werden. Aufgrund der großen Dachfläche der Kindertagesstätte soll die Möglichkeit geschaf-

fen werden, das Dach zu begrünen. Daher ist hier ein flach geneigtes Satteldach,  das auch 

asymmetrisch ausgebildet werden kann, zulässig. Dies sichert die Einbindung sowohl in die 

bauliche Umgebung als auch die direkt anschließende Grünstruktur. 

Die Geschosswohnungsbauten im Zentrum werden mit einem Flachdach ausgebildet. Dies 

ermöglicht eine effizientere Flächenausschöpfung und damit die Bereitstellung von mehr 

Wohnfläche. Zudem besteht ebenfalls die Möglichkeit zur Begrünung der Dachflächen. Auf-

grund der räumlichen Nähe zu den denkmalgeschützten Gebäuden erfolgt die Festsetzung 

einer eher ruhigen, sich in die Umgebung einfügende Fassadengestaltung. Der Anteil der 

Glasflächen soll zudem aufgrund der Nähe zum Gehölzbestand (Vogelschlag) so gering wie 

möglich gehalten werden. Zur Vermeidung der Planung in einen Verbotstatbestand nach § 44 

Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG, wird hierzu auf die konstruktiven Maßnahmen der Broschüre "Vo-

gelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der Vogelwarte Sempach, Schweiz, verwiesen. 

Diese Information wird auch in die Hinweise der Planzeichnung aufgenommen. 

Nebenanlagen 

Für Nebenanlagen sind neben der Umgrenzung für die Tiefgarage drei Bereiche vorgesehen. 

Zur Sicherung einer hochwertigen Freiraumqualität, dürfen Nebenanlagen ausschließlich in-

nerhalb dieser Umgrenzungen errichtet werden. Dabei handelt es sich um den nördlichen 

Bereich des Plangebiets östlich der neugeplanten Reihenhäuser, den südöstlichen Bereich 

südlich des Palmenhauses, und den westlichen Bereich westlich der Kindertagesstätte.  

In der Umgrenzung östlich der Reihenhäuser sind Abstellräume für Fahrräder, Mülltonnen, 

etc. für die Bewohner:innen der Reihenhäuser vorgesehen. Im Bereich westlich der KiTa dür-

fen Terrassen, Spielgeräte sowie Abstellhäuschen errichtet werden. Südlich des Palmenhau-

ses soll eine Pergola errichtet werden, die als Sichtschutz sowohl für die neuen Quartiersbe-

wohner:innen als auch für die östlich angrenzende Nachbarschaft dienen soll. Abweichend 

von Art. 6 Abs. 7 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) dürfen Grenzbebauungen 9 m über-

schreiten. Im Bereich der Gemeinschaftsgärten ist aufgrund der Geländegegebenheiten vor 

Ort mit der Pergola jedoch mindestens 1 m von der Grundstücksgrenze abzurücken. Um 

nachteilige Beeinträchtigungen für die bestehende Nachbarschaft zu vermeiden, werden wei-

tere Gestaltungsvorschriften festgesetzt. Die Höhe wird auf maximal 2,6 m begrenzt. Diese 

Höhe ist erforderlich, um die Nebenanlagen mit einer Dachbegrünung errichten zu können. 

Zudem ist ab einer Länge von 6 m eine Gliederung der Fassade durch Holzlattungen und/oder 

Fassadenbegrünungen vorzunehmen. Im nördlichen Bereich hat sich bereits ein über 50 m 

langes Grenzgebäude der alten Stadtgärtnerei befunden, wodurch eine Abweichung von Art. 

6 Abs. 7 der BayBO begründet wird. Im Bereich der südöstlichen Pergola ist die Umgrenzung 

für die Nebenanlage längenmäßig auf 15,0 m eingeschränkt. Durch das Abrücken der Um-

grenzung von der bestehenden Grundstücksgrenze, sind aus Sicht der Stadt keine unzumut-

baren Schutzziele des Art. 6 BayBO betroffen. 
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Werbeanlagen 

Um eine Beeinträchtigung des Straßenbildes durch unkontrollierte Werbeanlagen nicht zu 

beeinträchtigen, erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans die Regelung der optischen Gestal-

tung sowie Ausdehnung möglicher Werbeanlagen. Diese sind nur am Ort der Leistung zuläs-

sig. Die Höhe der Schriftzüge darf 50 cm nicht überschreiten. Hinweisschilder und Wegweiser 

sind nur auf Privatgrund zulässig und sind räumlich in ihrer Ausdehnung auf eine Größe von 

insgesamt 1 m² zu beschränken. Ausgeschlossen werden Werbeanlagen auf dem Dach von 

Gebäuden, Werbeanlagen als Großtafeln, sonstige  Werbeanlagen ab einer Größe von 5 m², 

Werbefahnen, Werbeanlagen mit grellen Farben und Beleuchtung sowie mit pulsierender 

Lichtwerbung. So werden für die im EG vorgesehenen gewerblichen Nutzungen im Bereich 

des Mischgebiets Möglichkeiten der Werbung geschaffen, ohne einerseits Bewohner:innen 

und Besucher:innen oder auch das Stadtbild zu stören und andererseits den Verkehr zu be-

hindern. 

Einfriedungen  

Zur Wahrung des offenen Charakters des Wohngebiets, werden keine Einfriedungen mit Mau-

ern, Erdwälle, Gabionen und Kunststoffelementen zugelassen. Ausgenommen hiervon sind 

technisch erforderliche Stützwände (z. B. im Bereich der Tiefgaragenzufahrt). Darüber hinaus 

sind Wasserbausteine sowie das Anpflanzen standortfremder Formhecken nicht zulässig. 

8. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern , die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie 

den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu 

fördern und zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Wärme- 

und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten sowie die städtebau-

liche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 

erfolgen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll gemäß § 1a Abs. 5 BauGB sowohl durch 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-

sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Die Belange von Klimaschutz und Klimaanpassung wurden in dem vorliegenden Bebauungs-

plan wie folgt berücksichtigt: 

- Festsetzungen zum Erhalt des wertgebenden Baumbestands sowie Ersatz- und 

Neupflanzungen und die Festsetzung artenschutzrechtlicher Maßnahmen. Bei 

Neupflanzungen sollen mind. 50 % klimaresiliente Bäume verwendet werden. Hierdurch 

soll vorbereitend darauf hingewirkt werden, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme 

in Lindau zu verbessern, ihre Klimaschutzleistung zu stärken und somit einen dauerhaf-

ten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  

- Entwicklung einer Konversionsfläche, 

- Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen bei Verkehrsflächen,  

- Schaffung einer guten Durchgrünung mit der Festsetzung von öffentlichen und privaten 

Grünflächen sowie von Fassaden- und Dachbegrünungen bei Flachdächern,  
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- Angebot von unterschiedlichen Wohnungsformen,  

- flächenschonende Bauweise sowie Erschließungsform durch eine Tiefgarage, 

- Erweiterung des Radwegenetzes, 

- Berücksichtigung vorhandener Baudenkmäler. 

9. FLÄCHENSTATISTIK  

9.1 Übersicht Flächenausweisung 

Geltungsbereich 31.406 m² 100,0 % 

Bauflächen 

davon Allgemeines Wohngebiet (WA) 

WA1 

WA2 

WA3 

davon Mischgebiet (MI) 

13.082 m² 

 10.501 m² 

2.628 m² 

5.061 m² 

2.812 m² 

2.581 m² 

41,7 % 

33,4 % 

8,4 % 

16,1 % 

9,0 % 

8,2 % 

Öffentliche Verkehrsflächen 

davon Neuplanung Rad- und Fußweg 

davon Bestand  

1.349 m² 

 777 m² 

 572 m² 

4,3 % 

2,5 % 

1,8 % 

Private Verkehrsflächen 

davon Rad- und Fußweg 

davon Zufahrten 

1.315 m² 

363 m² 

952 m² 

4,2 % 

1,2 % 

3,0 % 

Öffentliche Grünflächen  

davon Spielplatz (Kleinkinder) 

davon Baumerhalt 

9.115 m² 

366 m² 

8.749 m² 

29,0 % 

1,2 % 

27,9 % 

Private Grünflächen  

davon Urban Gardening 

davon Privatgrün 

davon Flächen mit Bindungen zum Erhalt von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

6.546 m² 

464 m² 

345 m² 

5.737 m² 

 

20,8 % 

1,5 % 

1,1 % 

18,3 % 

 

 

9.2 Übersicht Ver- und Entsiegelung 

In den nachfolgenden Übersichtsplänen ist jeweils der Versiegelungszustand im Bestand so-

wie in der Planung dargestellt.  
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"Teilversiegelte Flächen" sind Flächen, die nicht vollständig versiegelt sind, sondern nur teil-

weise durch befestigte Oberflächen wie Pflastersteine bedeckt sind oder mit wassergebunde-

nen Belägen befestigt sind (z. B. Schotter). Darin sind auch Flächen erfasst, bei denen die 

natürliche Bodenfunktion anderweitig teilweise beeinträchtigt ist (z. B. Pflanzbeete der alten 

Stadtgärtnerei). Im Gegensatz zu „Versiegelten Flächen“, wie beispielsweise Gebäude und 

asphaltierte Verkehrsflächen, ermöglichen teilversiegelte Flächen das Eindringen von Wasser 

in den Boden und unterstützen somit die natürliche Wasserversickerung. Auch die Flächen-

aufheizung ist bei teilversiegelten Flächen geringer als bei versiegelten Flächen. Bei letzte-

rem wären jedoch auch Dachbegrünungen zu berücksichtigen, welche bei der Gegenüber-

stellung zur Vereinfachung jedoch nicht berücksichtigt wurden. So wurde beispielswiese auch 

die geplante Tiefgarage in ihrer gesamten Ausdehnung als versiegelt betrachtet, obwohl in 

Teilbereichen über der Tiefgarage auch Flächen angelegt werden, die eine Wasseraufnahme 

gewährleisten und somit beispielsweise auch zur Verringerung des Oberflächenwassers und 

zu einer Verdunstungskühle beitragen. Bei den Darstellungen handelt es sich somit um eine 

„Worst-Case“-Darstellung. 
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9.2.1 Versiegelung Bestand 

 

Abbildung 19: Übersicht Versiegelung Bestand, o. M. 

 



STADT LINDAU    

Bebauungsplan Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“  A) Begründung 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 23.10.2024 Seite 45 von 77 

9.2.2 Versiegelung Planung 

 

Abbildung 20: Übersicht Versiegelung Planung, o. M., Hinweis: der Planungszustand entspricht noch nicht der tatsächlichen 

Umsetzung, geringfügige Abweichungen sind daher möglich..  
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9.2.3 Gegenüberstellung 

 Bestand 

[m²] 

Bestand 

[%] 

Planung 

[m²] 

Planung 

[%] 

Differenz 

[m²] 

Differenz 

[%] 

Geltungsbereich 31.406 100 31.406 100 0 0 

Kein Eingriff 3.416 10,9 3.416 10,9 0 0 

Teilversiegelt 2.572 8,2 2.683 8,5 111 +0,4 

Versiegelt 5.452 17,4 6.552 20,9 1.100 +3,5 

davon TG - - 4.687 14,9 -  

Unversiegelt 19.966 63,6 18.754 59,6 - 1.212 -3,9% 

Tabelle 2: Gegenüberstellung Versiegelung Bestand und Planung 

Um die Neuversiegelung bewerten zu können, sollen die Bestandssituation und der Progno-

sezustand gegenübergestellt werden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlung der 

Versiegelung im Planungszustand auf dem aktuellen Planungskonzept beruhen. Geringfügige 

Abweichungen sowohl nach oben, als auch nach unten sind im Zuge der Ausführungsplanung 

noch möglich. Die Gegenüberstellung von Bestand und Planung zeigt, dass in Teilbereichen 

eine Entsiegelung erfolgt, in Summe die Teilversiegelung und Versiegelung geringfügig zu-

nimmt. Im Ergebnis wird sichtbar, dass nach aktuellem Planungsstand lediglich 3,5 % zusätz-

liche Fläche durch die Planung versiegelt und 0,4 % teilversiegelt werden. Die überwiegende 

Versiegelung findet im Bereich der Tiefgarage statt. Oberhalb der Tiefgarage erfolgt die An-

lage von Grünflächen und Verkehrsflächen in wassergebundenen Belägen. Darüber hinaus 

sorgen Dachbegrünungen auf den Flachdächern, die knapp die Hälfte der Dachflächen aus-

machen, für weitere Minimierung der nachteiligen Auswirkungen von Versiegelung.  
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B) UMWELTBERICHT 

gemäß § 2a BauGB  

1. GRUNDLAGEN 

1.1 Einleitung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-

weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-

richt beschrieben und bewertet werden. 

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Wie auch in der Begründung dargestellt, soll ein Wohngebiet und Mischgebiet mit einer Kin-

dertagesstätte inklusive darüberliegenden Wohnungen, Geschosswohnungsbauten im Zent-

rum des Quartiers und Reihenhäuser im Norden entstehen. Die Flächen unter der Kinderta-

gesstätte sowie der Geschosswohnungsbauten werden durch eine Tiefgarage unterbaut. Der 

westliche Teil des Gebiets soll öffentlich als Park zugänglich und erlebbar gemacht werden. 

Östlich werden für die Quartiersbewohner:innen, in Anlehnung an die ehemalige Nutzung des 

Geländes als Stadtgärtnerei sowie als Begegnungs- und Interaktionszonen, private Garten-

flächen zur Verfügung gestellt. Ziel der Planung ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem be-

stehenden Grünraum und der Nachverdichtung herzustellen sowie den ursprünglichen Cha-

rakter des Gebiets zu erhalten und fortzuführen. Hierzu werden zum einen die denkmalge-

schützten Gebäude und zum anderen weitestgehend der Baumbestand erhalten und in die 

Planung integriert. Durch das Planvorhaben wird zudem das öffentliche Rad- und Fußwege-

netz ergänzt und ausgebaut. 

Der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Ausgleichsbedarf wird gemäß 

des „Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ermittelt.  

1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus der Gesamtfläche des Bebauungsplans sowie 

der zulässigen Grundfläche für bauliche Anlagen. Der Bebauungsplan sieht bei einem Ge-

samtgeltungsbereich von ca. 3,1 ha eine insgesamt zulässige Grundfläche für Hauptgebäude 

von ca. 4.148 m² vor. Durch die Festsetzung der maximal zulässigen Grundfläche ist die dau-

erhafte Versiegelung von Boden beschränkt. Weitere Versiegelung erfolgt durch die Tiefga-

rage sowie Nebenanlagen im Bereich der Reihenhäuser sowie einer Pergola östlich der Ge-

meinschaftsgärten. Für den Geltungsbereich wird von einem geringen Neuversiegelungsgrad 

ausgegangen, da das Gelände durch die bestehende bauliche Nutzung als Stadtgärtnerei 

bereits einen hohen Versiegelungsgrad aufweist. Teilbereiche werden im Zuge der Planung 

sogar entsiegelt. Das Baufenster der Kindertagesstätte befindet sich jedoch außerhalb be-

bauter Bereiche. Die Neuversiegelung beschränkt sich somit überwiegend auf den Bereich 

der Kindertagesstätte. Derzeit ist innerhalb des Geltungsbereichs ca. die Hälfte der Fläche 
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bereits durch Gebäude- und Verkehrsflächen versiegelt. In der Begründung zum Bebauungs-

plan wurde die voraussichtliche Neuversiegelung ermittelt (vgl. Kapitel 9.2, S. 42 ff.). Dem-

nach ist gegenüber dem Bestand von lediglich 3,9 % Neuversiegelung durch die Planung 

auszugehen, was 1.237 m² entspricht. 

1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 

Als Grundlage der Planung dienen die Naturschutzgesetze (BNatSchG, BayNatSchG etc.), 

die Immissionsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetzgebung, das Bundes-Bo-

denschutzgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayern, der Regionalplan der Region 

Allgäu, der Flächennutzungsplan der Stadt Lindau mit integriertem Landschaftsplan, das Ge-

samtstädtische Freiraumkonzept Lindau 2030, das Nahmobilitätskonzept Lindau und das Ar-

ten- und Biotopschutzprogramm (ABSP). 

1.4.1 Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan  

Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und 

des Regionalplans der Region Allgäu (RP 16), die für das Planungsvorhaben relevant sind, 

sind in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt (vgl. A) 3). Weitergehende Aussagen, 

die für die Belange von Landschaft und Natur maßgeblich sind, sind im Regionalplan nicht 

enthalten. 

1.4.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lindau wird das Plangebiet des Bebauungs-

plans Nr. 129 größtenteils als Fläche für den Gemeinbedarf und im Westen als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. 

Im Zuge der Planung soll der Geltungsbereich im Flächennutzungsplan von einer landwirt-

schaftlichen Fläche zu einer öffentlichen Grünfläche und von einer Fläche für den Gemeinbe-

darf zu einer gemischten Baufläche im Südosten und einer Wohnbaufläche im Nordosten ge-

ändert werden. 

1.4.3 Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan der Stadt Lindau (Nr. 4 Lokalklima und Lufthygiene) ist das Plangebiet 

als Teil der Kaltluftentstehungsfläche südwestliches Hochbuch-Schöngartenstraße darge-

stellt. Durch die Planung wird die Kaltluftentstehungsfläche südwestliches Hochbuch-

Schöngartenstraße unwesentlich verkleinert und die siedlungsrelevante Kaltabflussbahn von 

Nordwesten in Richtung Südosten geringfügig verengt.  Die Kaltluftentstehungsfläche, die 

nördlich des Plangebiets liegt, befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs und wird durch 

die Planung nicht beeinträchtigt. Der Kaltluftabfluss ist aufgrund des vorhandenen Gehölzbe-

stands, der in der Fließrichtung liegt, bereits eingeschränkt. 

Im Landschaftsplan (Nr. 9 Freizeit und Erholung) liegt der Planungsbereich im erholungsre-

levanten Freiraum „Grüngürtel Lindau“. Das Ziel des Entwicklungskonzeptes „Freihaltung und 

Entwicklung Grüngürtel Lindau“ liegt außerhalb der neu ausgewiesenen Baugebietsflächen 

und verläuft von Westen nach Nordosten im Bereich der festgesetzten Grünflächen. 
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1.4.4 Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Lindau 2030 (FRK) 

Teile des Plangebiets (westlicher Teil) liegen im Landschaftsfinger „von Drumlin zu Drumlin“. 

Im Text des FRK heißt es: „Ein schmaler Grünzug führt vorbei an der Realschule zur Chris-

tuskirche und zur Villa Engel/Stadtgärtnerei, die durch alten Baumbestand und die Lage am 

Hang das Potential zu einer Aufwertung aufweist. –– Ziele: Teile der Villa Engel/Stadtgärtne-

rei zu öffentlicher Parkanlage umgestalten.“ sowie „Lückenschlüsse für die Wegeverbindung 

herstellen“. (S. 47)  

Durch die Planung wird eine Zugänglichkeit des bisher nicht öffentlich zugänglichen Areals 

der alten Stadtgärtnerei geschaffen und die Ziele des FRKs somit berücksichtigt.  

Hinweis: Das Gesamtstädtische Freiraumkonzept wird gegenwärtig überarbeitet. Der Bebau-

ungsplan entspricht dem derzeitigen Bearbeitungsstand des FRK, das noch in der Überarbei-

tung ist. Wesentliche Änderungen sind nicht zu erwarten. 

1.4.5 Nahmobilitätskonzept Lindau (2019) 

Die im Nahmobilitätskonzept Lindau dargestellte Ost-West Verbindung der Hauptradroute Ka-

tegorie 1 und 2 wird über den Bebauungsplan hergestellt und gesichert. 

1.4.6 Schutzgebiete 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich weder amtlich kartierte Biotopflächen, noch Schutz-

gebiete oder sonstige schutzwürdige Landschaftsbestandteile. Rund 200 m östlich des Plan-

gebiets befindet sich das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet Leiblach und Lindauer Ach, das 

jedoch durch weitere Wohnbebauung vom Umgriff abgegrenzt ist. Es liegt somit keine Betrof-

fenheit durch das Planvorhaben vor. 

Des Weiteren liegt 600 m westlich eine Hochwassergefahrenfläche für extreme Hochwasse-

rereignisse, die aufgrund der großen Distanz jedoch keine Gefahr für das Bauvorhaben dar-

stellt und das Bauvorhaben hierauf wiederum keine Auswirkungen hat. 

1.4.7 Denkmalschutz 

Das Plangebiet und dessen Umfeld zeichnen sich durch ein hohes Aufkommen an Baudenk-

mälern aus. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich die Baudenkmäler der „Villa Engel“ 

(Aktennummer: D-7-76-116-389) mit Stadtgärtnerhaus und ehemaliger Orangerie bzw. Pal-

menhaus (Ludwig-Kick-Straße 9, 11 und 13). Die Baudenkmäler bleiben erhalten und werden 

in das Nutzungskonzept integriert. 

2. BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DER 

UMWELTAUSWIRKUNGEN EINSCHLIEßLICH DER PROGNOSE BEI 

DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), 

einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden, abgegeben. Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung werden insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen 

durch den Bau, die Anlage und den Betrieb von potentiellen, geplanten Vorhaben, in Bezug 

auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a) bis i) BauGB, beschrieben. 
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Die Bestandsbewertung sowie die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgen verbal ar-

gumentativ. Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Bedeu-

tung bzw. Erheblichkeit. 

2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

2.1.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Das Plangebiet wurde bis Ende 2021 im östlichen und südöstlichen Teil von der Stadtgärtne-

rei Lindau genutzt und stellt bereits eine bebaute und versiegelte Fläche dar. Die Randberei-

che der versiegelten Fläche werden als Lagerfläche genutzt. Im westlichen und nordwestli-

chen Teil des Gebiets befindet sich ein strukturreicher Gehölzbestand mit einheimischen und 

fremdländischen Baumarten, der einen wertvollen Lebensraum für verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten darstellt. Der Gehölzbestand setzt sich außerhalb des Plangebiets in Richtung 

Nordwesten weiter fort.  

Der Bestand wurde durch eine umfassende Baumbegutachtung und -bewertung erfasst: 

- Gutachten zur Erhaltungswürdigkeit von Bäumen (TreeConsult Brudi & Partner; 

12.07.2019) 

- Gutachten zum wurzelbezogenen Konfliktzonen Management auf dem Gelände der al-

ten Stadtgärtnerei Lindau (Lindauer Baumpflege GbR, 12.11.2021) 

- Schreiben zur Erweiterung Untersuchungsgebiet Erhaltungswürdigkeit Baumbestand 

alte Stadtgärtnerei Lindau, mit Tabelle und Lageplan (Lindauer Baumpflege GbR, 

03.11.2020) 

Die Gehölze stellen laut Gutachten zur Erhaltungswürdigkeit von Bäumen eine hohe gestal-

terisch prägende Struktur für die Umgebung dar und wurden überwiegend als erhaltenswert 

eingestuft.  

Das Gutachten zum wurzelbezogenen Konfliktzonen-Management kommt zu dem Ergebnis, 

dass der Baumbestand des Plangebiets zu den wichtigsten zusammenhängenden Baumbe-

ständen in Lindau gehört. Der Gutachter gibt jedoch unter Einhaltung der Regelwerke und 

DIN-Normen zum Schutz von Bäumen auf Baustellen (DIN 1890, RAS_LP 4 und ZTV-Baum-

pflege), bei konsequenter Beachtung aller Konfliktzonen sowie den teilweise noch zu erarbei-

tenden Lösungen von auftretenden Konflikten eine positive Prognose, das geplante Vorhaben 

mit geringstmöglichen Schäden für den Baumbestand umzusetzen. Die nördliche private 

Grünfläche soll nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein, damit der Bereich ausschließlich 

dem Arten-, Natur- und Umweltschutz dienen kann. 

Im gesamten Plangebiet stellen die vorkommenden größeren Eichen und andere heimische 

Baumarten einen Lebensraum unter anderem für geschützte Totholzkäfer dar. 

Durch eine artenschutzrechtliche Untersuchung (Dipl.-Biologe W. Löderbusch; 24.10.2021) 

wurde das Vorkommen von streng geschützten Fledermäusen im Plangebiet bestätigt. Insge-

samt wurden zwölf Fledermausarten im Gebiet erfasst. Der Gehölzbestand dient derzeit als 

ein wertvolles Jagdgebiet für die Fledermäuse. Innerhalb des Plangebiets wurden jedoch 

keine Hinweise auf Wochenstuben von Fledermäusen gefunden. Diese liegen in der nördli-

chen Umgebung außerhalb des Geltungsbereichs.  
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Bei der artenschutzrechtlichen Kartierung wurden insgesamt 39 Vogelarten im Plangebiet be-

obachtet, davon zählen der Grünspecht und Waldkauz zu den streng geschützten und der 

Gelbspötter zu einer gefährdeten Art. Die vorhandenen Gehölze stellen einen wichtigen Le-

bensraum für diese Arten dar. Es wird davon ausgegangen, dass insgesamt rund 32 Vogel-

arten im Plangebiet brüten. Im nördlichen Randbereich des Plangebiets sind die Brutplätze 

von Waldkauz, Grünspecht und Gelbspötter nachgewiesen. 

Die sonnigen und trockenen Lagerflächen am Rand der versiegelten Fläche stellen einen 

potentiellen Lebensraum für Zauneidechsen dar. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Un-

tersuchung konnten dort jedoch keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. 

Es ist mit einem Vorkommen von geschützten Totholzkäfern zu rechnen. Von streng ge-

schützten Totholzkäfern ist dagegen nicht auszugehen. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich weder amtlich kartierte Biotopflächen noch Schutz-

gebiete oder sonstige schutzwürdige Landschaftsbestandteile. 

Durch den teilweise vorhandenen wertvollen Gehölzbestand und das Vorkommen von streng 

geschützten Fledermäusen sowie streng geschützter und gefährdeter Vogelarten, haben die 

älteren Gehölzbestände des Plangebiets (westlicher und nördlicher Teil) für das Schutzgut 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt eine hohe Bedeutung. 

Die Bereiche, die der intensiven Nutzung der Stadtgärtnerei unterlagen, haben eine geringe 

Bedeutung für das Schutzgut. 

 

2.1.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauzeit ist mit erhöhten Schall- und Lichtemissionen sowie stofflichen Emissio-

nen zu rechnen und kann bei lärmempfindlichen Arten zu temporären Störungen führen.  Das 

Aufstellen von Baugeräten kann gegebenenfalls ebenfalls temporär Vegetationsflächen in An-

spruch nehmen. Da ausreichend Flächen ohne naturschutzfachlichen Wert auf dem Areal 

vorhanden sind, kann auf diese Flächen ausgewichen werden, sodass Vegetationsflächen 

geschont werden. Während der Bauzeiten sind gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans 

Baumschutzmaßnahmen (gemäß DIN 18920, RAS-LP 4) durchzuführen, um baubedingte 

nachteilige Auswirkungen zu vermeiden. Dauerhafte baubedingte Auswirkungen sind nicht zu 

erwarten. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt können durch den Bau der neuen Gebäude und die Herstellung der Verkehrs-

flächen nicht alle als erhaltenswert eingestuften Bestandsbäume erhalten bleiben. Insgesamt 

müssen 50 Bäume gefällt werden (vgl. Tabelle 1, S. 31). Darunter befinden sich voraussicht-

lich auch zwei Eichen, die prägend, erhaltenswert und aus artenschutzrechtlicher Sicht hoch-

wertig sind, da sie laut Gutachten eine hohe Habitateignung darstellen. Es wird dabei auf die 

artenschutzrechtlichen Maßnahmen (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG) in 

den textlichen Festsetzungen verwiesen. 

Durch die Fällung der Bäume verkleinert sich das Jagdrevier sowie der Lebensraum der vor-

kommenden Arten, insbesondere der Vogelwelt und der Fledermäuse. Die Gehölze im Wes-
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ten und Nordwesten bleiben größtenteils erhalten und dienen weiterhin als Habitat von Fle-

dermäusen, Vögeln, baumgebundenen Kleinsäugetieren und Insekten. Die im Bereich der 

Neubebauung vorkommenden Arten (Reviervögel) können somit in die bestehenbleibende, 

waldähnliche Gehölzfläche im Westen und Norden ausweichen, sofern eine artspezifisch ge-

eignete Lebensstätte von einem Revierinhaber nicht schon besetzt ist. Nach Artenschutzbe-

richt Kap. 5.1 wurden im engeren Untersuchungsgebiet mit Ausnahme von Haus-, und Feld-

sperling keine Arten der Roten-, oder der Vorwarnliste gefunden. Bei ubiquitären Vogelarten 

ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich vorhabensbedingt keine Verschlechterung ei-

nes Erhaltungszustandes ergeben kann. Nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde 

ist dies im vorliegenden Fall gegeben (Stellungnahme vom 07.12.2023). Durch das Planvor-

haben werden mindestens 47 neue Bäume angepflanzt, Heckenstrukturen angelegt und ein 

Teil der neu errichteten Dächer und Fassaden begrünt. Dadurch entstehen neue Lebens-

räume für einige Tier- und Pflanzenarten. Bei den Hinweisen zu den Arten und Pflanzqualitä-

ten wurde neben der Standortanpassung auch auf die Resilienz gegenüber den Folgen des 

Klimawandels Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Ver-

meidungs- und Ersatzmaßnahmen, wie die Aussparung des wertvollen Gehölzbestands und 

die Bereitstellung von Ersatzquartieren für Vögel, Fledermäuse und Totholzinsekten, können 

artenschutzrechtliche Konflikte vermieden und ausgeglichen werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die Betriebsphase des Wohngebiets und der Kindertagesstätte könnte zu Störungen der Tier - 

und Pflanzenpopulationen führen, insbesondere durch menschliche Aktivitäten wie Lärm- und 

Lichteinwirkungen. Durch die Planung werden ca. 5.700 m² des Gehölzbestands im Norden 

des Plangebiets eingezäunt und sind somit nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dieser 

Bereich soll als „ungestörte Natur“ entwickelt werden, wodurch ein ungestörter Rückzugsort 

für die Tierwelt entsteht. Auch die Verwendung von insektenfreundlicher Außenbeleuchtung 

minimiert die nachteiligen betriebsbedingten Auswirkungen. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer mittleren Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

auszugehen.  

2.2 Schutzgut Boden  

2.2.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Gemäß Übersichtsbodenkarte von Bayern (1:25.000) finden sich im Plangebiet vorherrschend 

Braunerde / Pseudogley aus kalkhaltigen, lehmig-sandig-kiesigen und lössvermischten Mo-

ränenablagerungen. 

Das Plangebiet wurde ehemals von der Stadtgärtnerei Lindau genutzt, sodass Gewächshäu-

ser und andere Betriebsgebäude auf dem Areal vorzufinden sind bzw. waren. Neben Grün-

flächen sind sowohl asphaltierte als auch teilversiegelte Freiflächen vorhanden. Die bauliche 

Prägung der Stadtgärtnerei beschränkt sich auf den östlichen Bereich des Geltungsbereichs. 

Der westliche Bereich ist unversiegelt und mit waldartigen Gehölzen bewachsen.  
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Gemäß Baugrundgutachten (BauGrund Süd GmbH, 2020) kam es innerhalb des Geländes 

der alten Stadtgärtnerei aufgrund der urbanen Lage sowie der Nutzung des Standortes groß-

flächig zur Ablagerung von anthropogenen Auffüllungen. Die Auffüllungen erfolgten demnach 

mit Asphalt, Oberboden, Schluff, Sand und Kies. Unter den Auffüllungen folgt lokal noch eine 

Verwitterungsdecke, die von Moränensedimenten in Form einer Grundmoräne unterlagert  

werden. Die Grundmoräne sei gemäß Gutachten wasserstauend und wird lediglich als 

schwach bis sehr schwach durchlässig bezeichnet.  

Bei den im Rahmen einer abfallrechtlichen Vorbewertung (BauGrund Süd GmbH, 2020) ent-

nommenen Bodenproben wurden im Bereich der Stadtgärtnerei in versiegelten und unversie-

gelten Bereichen ein breites Spektrum an Bodenverunreinigungen, die für die bisherige Art 

der Nutzung nicht unüblich sind, vorgefunden.  

Das Plangebiet hat somit unterschiedliche Wertigkeiten in Bezug auf das Schutzgut Boden. 

Im westlichen Teil ist aufgrund des Bewuchses sowie der fehlenden Versiegelung von einer 

hohen Bedeutung, und im östlichen Teil aufgrund der anthropogenen Überprägung durch 

die langjährige Nutzung als Gärtnerei von einer geringen Bedeutung der Flächen für das 

Schutzgut Boden auszugehen. 

2.2.2 Auswirkungen 

Die planbedingten Auswirkungen beschränken sich auf die Eingriffsbereiche, d.h. den östli-

chen Teilbereich des Plangebiets sowie im Bereich des neu geplanten Radwegs.  

Baubedingte Auswirkungen: 

Die baubedingten Auswirkungen auf den Boden umfassen hauptsächlich den Abtrag von Bo-

den sowie Auffüllungen. Aufgrund der Art und Menge der ermittelten Schadstoffbelastungen 

ist zwar von keiner unmittelbaren Gefahr für den Pfad Boden-Wasser auszugehen, gemäß 

dem Vorsorgeprinzip sind die kompletten Aushubarbeiten dennoch gutachterlich begleiten zu 

lassen, um möglicherweise höher belastetes Material sicher erkennen zu können. Die Entsor-

gung bzw. Verwertung des Aushubmaterials hat nach fachgerechter Schadstoff-Analytik (v.a. 

PAK, MKW, Schwermetalle) gemäß den gültigen abfallrechtlichen Vorschriften zu erfolgen.  

Dabei ist mit einem erhöhten Kostenaufwand für die Bauherrin zu rechnen. 

Das Befahren von unbebauten Flächen mit schweren Baugeräten kann zu Bodenverdichtun-

gen führen, die die natürliche Struktur des Bodens beeinträchtigen können und zu einer Ver-

ringerung der Wasserdurchlässigkeit führen können. Darüber hinaus kann es durch Bauma-

schinen durch Öl- oder Treibstofflecks zu ungewollten schädlichen Stoffeinträgen in den Bo-

den kommen. Zur Minimierung der baubedingten Auswirkungen sind die entsprechenden ge-

setzlichen Bestimmungen einzuhalten, auf welche in den textlichen Hinweisen zum Bebau-

ungsplan verwiesen werden. Darin wird zudem empfohlen, eine bodenkundliche Baubeglei-

tung durchzuführen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt erfolgt im östlichen Plangebiet die Versiegelung von Boden durch den Bau von 

Gebäuden, Straßen und anderen Infrastrukturen. Dies führt zu einer Reduzierung der durch-

lässigen Bodenschichten und kann den natürlichen Wasserhaushalt beeinträchtigen. Der Ver-

siegelungsgrad erhöht sich durch das Vorhaben im Vergleich zum Bestand nur geringfügig 

um 3,9 %, bzw. um 1.237 m². Der westliche Bereich des Plangebiets wird lediglich im Bereich 
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des neu geplanten Fuß- und Radwegs sowie im Bereich des geplanten Spielplatzes bean-

sprucht. Darüber hinaus erfolgen keine baulichen Eingriffe in die im Westen festgesetzten 

Grünflächen, wodurch erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden vermie-

den werden. Zur weiteren Minimierung der nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-

den werden Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt, damit die Bodenfunktionen weiterhin 

anteilig erhalten bleiben, z. B. wasserdurchlässige Beläge im Bereich der Wohnwege und 

Aufenthaltsplätze sowie im Bereich des geplanten Fuß- und Radwegs. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Da das Plangebiet weitestgehend autofrei entwickelt werden soll, ist von keinen erheblichen 

Stoffeinträgen durch den Autoverkehr auszugehen. Darüber hinaus sind durch die Nutzung 

als Wohngebiet von keinen erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 

Boden auszugehen. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer mittleren Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden auszugehen. 

2.3 Schutzgut Fläche 

2.3.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet im östlichen Teil als Fläche für Ge-

meinbedarf ausgewiesen. Diese Fläche wurde ehemals von der Stadtgärtnerei Lindau genutzt 

und stellt bereits eine bebaute Fläche dar. Der westliche Teil wird im Flächennutzungsplan 

als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen. Hier hat sich ein großer Gehölzbestand entwi-

ckelt.  

Teilbereiche des Plangebiets befinden sich im Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch 

(BauGB), der nordwestliche Bereich befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 BauGB. Das Planvorhaben stellt somit überwiegend eine Nachverdichtung des Innenbe-

reichs dar. Lediglich die Fläche der Kindertagesstätte wird als zusätzliche Baufläche einbe-

zogen.  

Die unbebauten Flächen im Westen und Nordwesten haben damit eine hohe Bedeutung, 

während die bebauten Flächen eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Fläche aufweisen. 

2.3.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase können baubedingte Auswirkungen auf die Fläche auftreten, darunter 

die temporäre Beeinträchtigung von freien Flächen durch Baustelleneinrichtungen, Material-

lagerung und Erdarbeiten. Da im Plangebiet ausreichend freie Flächen ohne naturschutzfach-

liche Bedeutung vorhanden sind und diese Flächeninanspruchnahme nur temporär erfolgt, ist 

mit geringen baubedingten Auswirkungen zu rechnen. 
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Anlagebedingte Auswirkungen: 

Aufgrund der Ausnutzung von Nachverdichtungspotenzialen und der Entwicklung des Wohn-

quartiers auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei, erhöht sich die für den Siedlungs-

bereich beanspruchte Fläche lediglich geringfügig gegenüber dem Bestand (3,9 % bzw. 

1.237 m²). Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme erfolgt darüber hinaus durch flä-

chensparende Siedlungsformen (Reihenhäuser, Geschosswohnungsbau), einer höheren 

baulichen Dichte (geringer Abstand der Gebäude unter Wahrung gesunder Lebens- und 

Wohnverhältnisse; höhere Geschossigkeiten) sowie der Minimierung des Versiegelungs-

grads. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

In der „Betriebsphase“ der Nutzung als Wohnquartier können zusätzliche Auswirkungen auf 

das Schutzgut Fläche auftreten, wie z.B. durch den Verkehr von Fahrzeugen oder die Nutzung 

von Freiflächen für verschiedene Zwecke. Aufgrund des Mobilitätskonzepts und der Verlage-

rung des ruhenden Verkehrs in die Tiefgarage können diese Auswirkungen weitestgehend 

vermieden werden. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Fläche auszugehen. 

2.4 Schutzgut Wasser 

2.4.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Im Geltungsbereich oder in unmittelbarer Nähe, befinden sich weder Oberflächengewässer 

noch andere Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Wasser, wie Über-

schwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, Auenbereiche oder Bereiche mit oberflächen-

nahmen Grundwassern. Das nächste Oberflächengewässer befindet sich in nordöstlicher 

Richtung, ca. 250 m entfernt. Hier verläuft die Oberreitnauer Ach, die nach ca. 1 km in den 

Bodensee mündet. Daneben befinden sich keine weiteren Gewässerstrukturen in unmittelba-

rer Nähe zum Plangebiet.  

Durch die bestehende hohe Versiegelung im östlichen Teil des Plangebiets ist von einer ge-

ringen Wasseraufnahmekapazität sowie Grundwasserneubildungsrate im Planbereich auszu-

gehen. Bei den Bodenuntersuchungen wurde kein Zulauf von Grundwasser gefunden. Bei 

den Bauarbeiten ist jedoch gemäß Gutachten aufgrund des Bodenaufbaus mit Schichtenwas-

ser zu rechnen.  

Der Untergrund ist gemäß Baugrundgutachten gering durchlässig und wasserstauend und 

somit auch nicht für eine Versickerung geeignet. Durch das leichte Gefälle in Richtung Osten 

ist mit einem Oberflächenabfluss in Richtung Ludwig-Kick-Straße zu rechnen. Im Bereich der 

Grundmoräne kann es in den Kies- und Sandschichten bei langanhaltenden Niederschlägen 

zu Schichtwasser kommen. 

Das Plangebiet hat durch die bestehende hohe Versiegelung und der geringen Wasserdurch-

lässigkeit des Bodens eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Wasser.  
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2.4.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase können verschiedene baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut 

Wasser auftreten. Dazu gehören temporäre Veränderungen des Oberflächenabflusses auf-

grund von Bauaktivitäten und der Schaffung von Baugruben. Bodenverdichtungen während 

der Bauarbeiten können die Versickerungsfähigkeit des Bodens verringern und zu verstärk-

tem Oberflächenabfluss führen. Durch den Einsatz von Baumaschinen können bei unsachge-

mäßem Gebrauch Schadstoffe in das Grundwasser gelangen. Unter Berücksichtigung des 

allgemeinen Stands der Technik sowie der entsprechenden DIN-Normen ist jedoch von keiner 

erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung auszugehen.  

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Die Umgestaltung des Geländes und die Errichtung von Gebäuden können langfristige Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Wasser haben. Die Versiegelung von Flächen und die Schaf-

fung von befestigten Oberflächen können zu einem erhöhten Oberflächenabfluss führen und 

die natürliche Versickerung von Niederschlagswasser und damit die Grundwasserneubil-

dungsrate reduzieren. Anlagebedingt erhöht sich die bereits versiegelte Fläche von 8.024 m² 

durch die Errichtung von Gebäuden und Verkehrsflächen nur geringfügig um ca. 3,9 %. Der 

Oberflächenabfluss wird durch Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen einer Versie-

gelung reduziert (z. B. Dachbegrünung, wasserdurchlässige Beläge im Bereich der Wohn-

wege und Aufenthaltsplätze sowie des neugeplanten Fuß- und Radwegs, Regenrückhalte-

maßnahmen, Zwischenspeicherung des Regenwassers und Nutzung für die Gartenbewässe-

rung).  

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch die zulässige Nutzung eines Wohnquartiers ist insbesondere unter Berücksichtigung 

der vorherigen Nutzung als Stadtgärtnerei mit geringen Auswirkungen zu rechnen. Da das 

Plangebiet weitestgehend autofrei entwickelt werden soll, ist von keinen erheblichen Stoffe-

inträgen durch den Autoverkehr auszugehen. Niederschlagswasser ist darüber hinaus ab ei-

ner versiegelten Fläche von 400 m² zurückzuhalten und gedrosselt in den städtischen Regen-

wasserkanal einzuleiten. Eine Belastung der städtischen Kanalisation und das Überflutungs-

risiko werden somit reduziert.  

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser auszugehen. 

2.5 Schutzgut Klima und Luft 

2.5.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Das Plangebiet ist gemäß dem Landschaftsplan (Nr. 4 Lokalklima und Lufthygiene) Teil der 

Kaltluftentstehungsfläche südwestliches Hochbuch-Schöngartenstraße mit mäßigem Abfluss 

nach Aeschach. Die Kaltluftentstehungsfläche (Wiesenfläche gegenüber Schloss Moos) 

bleibt von der Planung unberührt, da sie außerhalb des Geltungsbereichs liegt.  Die Waldflä-

che dient zur Frischluftproduktion und hat einen positiven Effekt auf die Umgebung. Die sied-
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lungsrelevante Kaltluftabflussbahn verläuft aufgrund der Gefällelage von Nordwesten in Rich-

tung Südosten zum Bodensee und belüftet die angrenzenden Gebiete. Durch den üppigen 

Gehölzbestand im Westen und Nordwesten des Plangebiets, ist der Abfluss in Richtung Süd-

osten in die direkt benachbarten Wohngebiete jedoch behindert. Die Gehölze bremsen den 

Kaltluftstrom bzw. führen sogar zu einem Erliegen des Luftabflusses.  

Die südlich des Plangebiets verlaufende Ludwig-Kick-Straße zählt zu einer lufthygienisch be-

lastenden Straße. Im östlichen Umfeld des Plangebiets befinden sich thermisch belastete 

Siedlungsflächen sowie ein Schulzentrum.  

 

Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan, Nr. 4 Lokalklima 

und Lufthygiene, o. M., mit Bereich Planungsgebiet (blau gestrichelt) 

Thermische Windsysteme 

 

Kaltluftentstehungsflächen 

 

Hier: D) südwestliches Hochbuch-

Schöngartenstraße 

G) Bleichewiese und Blauwiese 

in Achtalniederung 

Belastungsflächen 

 

Da der westliche Bereich des Plangebiets mit Bäumen bestanden ist, und eine Frischluftpro-

duktion durch die Gehölze erfolgt, hat dieser Teilbereich für das Schutzgut Klima und Luft 

eine hohe Bedeutung. Im bebauten Bereich des ehemaligen Areals der Stadtgärtnerei hat 

das Plangebiet lediglich eine geringe Bedeutung für das Schutzgut.  

2.5.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase können erhöhte Staub- und Schadstoffemissionen durch Baufahr-

zeuge und Baumaschinen auftreten. Der Aushub von Bodenmaterial und die Entfernung von 

Vegetation können ebenfalls zu vorübergehender Luftverschmutzung führen. Diese Auswir-

kungen bestehen nur temporär.  

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt kann durch den Bau von Gebäuden und Infrastrukturen zusätzliche Oberflä-

chenversiegelung entstehen, die die Luftzirkulation und die thermische Belastung in der Um-

gebung beeinflussen können. Aufgrund der geringfügigen Neuversiegelung im Vergleich zur 

Bestandssituation (3,9 % bzw. 1.237 m²), wird das Lokalklima nur gering verändert. Teilweise 

finden auch Entsiegelungsmaßnahmen statt, die sich positiv auf das Schutzgut Klima und Luft 

auswirken. Durch die festgesetzte offene Bebauung werden keine großen Barrieren oder bau-

lichen Riegel errichtet und somit Luftaustauschbahnen von Nordwesten in Richtung Südosten 
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nicht wesentlich beeinflusst. Wie in der Bestandsbewertung erläutert, wirkt der Gehölzbe-

stand im Nordwesten bereits als Barriere für Luftaustauschbahnen.  

Die Waldfläche, die zur Frischluftproduktion dient, bleibt größtenteils bestehen. Zu fällende 

Bäume werden durch Neupflanzungen ersetzt. Ferner sind Maßnahmen zur Reduzierung der 

Oberflächenaufheizung durch Versiegelung vorgesehen (z. B. Dach- und Fassadenbegrü-

nung, wasserdurchlässige Beläge im Bereich der Wohnwege und Aufenthaltsplätze sowie 

dem neu geplanten Fuß- und Radweg, Neupflanzung von mindestens 47 Bäumen). Diese 

grünordnerischen Maßnahmen wirken sich positiv auf das Kleinklima aus.  

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft können unter anderem 

durch den Betrieb von Heizungs- und Kühlsystemen in den Gebäuden entstehen. Der Einsatz 

von fossilen Brennstoffen zur Beheizung oder Kühlung der Gebäude kann zu erhöhten Emis-

sionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen führen, die die lokale Luftqualität beein-

trächtigen können. Darüber hinaus kann der Verkehr von Bewohnern und Besuchern zusätz-

liche Emissionen verursachen. Durch die Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für 

Neubauten sowie dem Energiekonzept der Vorhabenträgerin (Photovoltaik, Erdwärme, 

Holzpellets) werden diese Auswirkungen minimiert. Da das Wohnquartier autofrei gestaltet 

wird, reduzieren sich diese Auswirkungen auf den Hol- und Bringverkehr der Kindertages-

stätte. Durch die Errichtung des neuen Fuß- und Radwegs, wird eine autofreie Mobilität ge-

stärkt. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit der bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/ Luft auszugehen. 

2.6 Schutzgut Mensch – Gesundheit und Erholungseignung 

2.6.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Im Planungsgebiet dient derzeit der westliche waldähnliche Gehölzbestand als Frischluftpro-

duktionsfläche und wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus. Südlich des Plan-

gebiets verläuft die lufthygienisch belastende Ludwig-Kick-Straße wodurch ebenfalls Immis-

sionen durch Verkehrslärm im Plangebiet zu erwarten sind. Im Umfeld befinden sich ther-

misch belastete Siedlungsflächen.  

Das Plangebiet hat demnach eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Mensch – mensch-

liche Gesundheit. 

Im Landschaftsplan „Nr. 9 Freizeit und Erholung“ liegt der Planungsbereich im erholungsre-

levanten Freiraum „Grüngürtel Lindau“ (vgl. Abbildung 22). Das Ziel des Entwicklungskonzep-

tes „Freihaltung und Entwicklung Grüngürtel Lindau“ liegt außerhalb des Geltungsbereichs. 

Auf der Waldfunktionskarte im BayernAtlas sind der nördliche und westliche Gehölzbestand 

als Erholungswald, Schutzwald für Lebensraum, Schutzwald für lokalen Klima-, Immissions- 
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und Lärmschutz gekennzeichnet (vgl. Abbildung 23). Das Plangebiet hätte somit eine hohe 

Erholungsbedeutung, ist derzeit jedoch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar.  

Das Plangebiet hat derzeit für das Schutzgut Mensch – Erholungseignung eine geringe Be-

deutung. 

 

Abbildung 22: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan, Nr. 9 

Freizeit und Erholung, o. M., mit Bereich Planungsgebiet (rot) 

 

 

Abbildung 23: Erholungswald, Schutzwald für Lebensraum, 

Schutzwald für lokalen Klima-, Immissions- und 

Lärmschutz, o. M. (© 2021 Bayern Atlas, Auszug 

Waldfunktionskarte mit Bereich Bebauungsplan (rot)) 

 

2.6.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase können Baulärm, Staubemissionen und Luftschadstoffe sowie ein 

erhöhtes Verkehrsaufkommen vorübergehend die Lebensqualität der Anwohner beeinträchti-

gen. Die Auswirkungen sind jedoch nur temporär während der Bauzeiten zu erwarten.  

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Der Gehölzbestand bleibt im Wesentlichen erhalten, wodurch die Frischluftproduktion nicht 

beeinträchtigt wird. Unvermeidbare Fällungen von Bäumen werden durch Ersatzpflanzungen 

ausgeglichen.  

Durch das Bauvorhaben wird sich die Verkehrsbelastung der Ludwig-Kick-Straße geringfügig 

erhöhen. Da es sich bei der Ludwig-Kick-Straße um eine Hauptstraße handelt, kann dort zu-

sätzlich aufkommender Verkehr gut abgefangen werden. Gemäß Verkehrsgutachten (Ver-

kehrsingenieure Besch & Partner, 2020) sind für den planbedingte Mehrverkehr noch ausrei-

chend Kapazitäten vorhanden. Darüber hinaus soll das Quartier weitestgehend autofrei ent-

wickelt werden. Hierzu dient eine großflächige Tiefgarage unterhalb des Quartiers. Die Sei-

tenstraßen sind von dem zusätzlich aufkommenden Verkehr kaum betroffen. Darüber hinaus 

wird das städtische Radwegenetz durch die Anlage eines Fuß- und Radweges ausgebaut. 
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Die Verfügbarkeit von Erholungseinrichtungen wie Parks und Spielplätzen sowie einem guten 

Fuß- und Radwegenetz, tragen maßgeblich zur Erholung und Freizeitgestaltung der Bewoh-

ner bei. Durch die vorliegende Planung, die den Erhalt von Grünflächen und die Schaffung 

von öffentlichen Freiräumen berücksichtigt, wird die Erholungsfunktion des Stadtgebiets ver-

bessert. Wie in der Waldfunktionskarte dargestellt, kann der südwestliche Bereich zukünftig 

zur Erholung genutzt werden, was zuvor nicht möglich war. Der nordwestliche Teilbereich 

wird dagegen zur privaten Grünfläche und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Für die 

Quartiersbewohner:innen wird der Erholungsraum zudem durch die Gemeinschaftsgärten 

aufgewertet.  

Darüber hinaus erfolgt die Schaffung von neuem Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnfor-

men sowie die Bereitstellung einer größeren Fläche für Kinderbetreuung.  

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch – Gesundheit und Erholungseig-

nung können durch den täglichen Betrieb im Wohnquartier entstehen. Der Verkehr von Be-

wohnern und Besuchern sowie die Nutzung von Fahrzeugen für die Versorgung im Quartier 

können zu zusätzlichen Verkehrsaufkommen und Verkehrslärm führen. Darüber hinaus kön-

nen Emissionen aus Heizungs- und Kühlsystemen die Luftqualität im Quartier beeinträchtigen 

(vgl. Klima und Luft). Da das Wohnquartier autofrei gestaltet wird, reduzieren sich die Aus-

wirkungen des Verkehrsaufkommens im Plangebiet auf den Hol- und Bringverkehr der Kin-

dertagesstätte sowie den Versorgungsverkehr des Wohnquartiers. Die Zufahrt erfolgt von 

Südwesten, wodurch die östliche, bestehende Nachbarschaft nicht beeinträchtigt wird.  

Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen werden im Bebauungsplan Festsetzungen zum 

passiven Schallschutz an den Neubauten getroffen, um erhebliche Beeinträchtigungen durch 

den Verkehrslärm innerhalb des Gebiets zu vermeiden. Es werden zudem aktive Schall-

schutzmaßnahmen im Bereich der Tiefgaragenzufahrt festgesetzt, um erhebliche Auswirkun-

gen des ein- und ausfahrenden Verkehrs auf die angrenzende bestehende Wohnbebauung 

auszuschließen. Diese Maßnahmen beruhen auf einem schalltechnischen Gutachten 

(pm_akustik, 2021). 

Hinsichtlich der Erholungsfunktion werden durch die Nutzungsmöglichkeiten der Parkflächen, 

der Neuanlage von Wegeverbindungen sowie der Schaffung von modernem Wohnraum po-

sitive Effekte erwartet (vgl. anlagebedingte Auswirkungen). 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch – Gesundheit und Erholung 

auszugehen. Durch die Planung wird die Zugänglichkeit des ehemaligen Parks der Villa Engel 

ermöglicht, d.h. es kommt hier zu einer Verbesserung der Erholungsnutzung.  

2.7 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

2.7.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Das Plangebiet zeichnet sich im Norden/ Nordwesten durch einen waldähnlichen Gehölzbe-

stand mit alten, prägenden Bäumen aus. Die Gehölze waren früher Teil der historischen Gar-
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ten- und Parkanalage der Villa Engel. Im Osten und Südosten des Plangebiets ist eine Be-

bauung mit denkmalgeschützten Gebäuden vorhanden. Das Gelände fällt von West nach Ost 

zur Oberreitnauer Ach hin um ca. 14 m ab. In nördlicher Richtung des Geltungsbereichs be-

finden sich weitere Gehölzbestände sowie Ackerflächen. Südlich und westlich grenzt bebau-

ter Bereich mit weiteren denkmalgeschützten Gebäuden an. Östlich grenzt ein Wohngebiet 

mit Einzelhausbebauung an. 

Aufgrund des Gehölzbestands mit alten, prägenden Bäumen, der Strukturvielfalt und mehre-

ren denkmalgeschützten Gebäuden hat das Plangebiet derzeit eine hohe Bedeutung für das 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild. 

2.7.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild beziehen sich 

auf die unmittelbaren Veränderungen während der Bauphase. Während dieser Phase können 

temporäre Beeinträchtigungen auftreten, wie zum Beispiel der Einsatz von Baumaschinen, 

die vorübergehende Bearbeitung des Geländes und die Durchführung von notwendigen 

Baumfällungen. Dies kann das Erscheinungsbild des Gebiets vorübergehend verändern und 

visuelle Unannehmlichkeiten für die Umgebung verursachen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild ergeben sich aus 

der Gestaltung und Anordnung der neuen Gebäude und Infrastrukturen. Der Erhalt des wert-

gebenden Baumbestands, die Integration neuer Strukturen in das bestehende Ortsbild und 

die Erhaltung charakteristischer Merkmale wie Gehölzbestände und denkmalgeschützter Ge-

bäude tragen zum Erhalt des Orts- und Landschaftsbilds bei. Unvermeidbare Baumfällungen 

werden durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen. Die Einfahrt der Tiefgarage wurde so plat-

ziert, dass es sich in das Stadtgefüge einfügt und sich keine negativen Auswirkungen erge-

ben. Zudem wird hier der vorhandene Geländesprung optimal genutzt. Das bestehende Orts-

bild wird durch zusätzliche Wohngebäude ergänzt und in Teilen neu geprägt. Durch die Ge-

staltungsfestsetzungen wird sichergestellt, dass sich die Neubauten in die Umgebung einfü-

gen und ein attraktives Ortsbild gewährleisten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild können durch 

den täglichen Betrieb des neuen Wohnquartiers entstehen. Die Nutzung der Gebäude, die 

Aktivitäten der Bewohner und die Pflege der Außenanlagen können das Erscheinungsbild des 

Gebiets beeinflussen. Eine angemessene Wartung und Pflege der Grünanlagen sowie eine 

harmonische Gestaltung der Freiräume sind wichtig, um das Landschafts- und Ortsbild lang-

fristig zu erhalten und zu verbessern. Auf Ebene des Bebauungsplans können hierzu jedoch 

keine Maßnahmen festgesetzt werden. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild auszugehen. 
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2.8 Schutzgut Kulturelles Erbe, Bau- und Bodendenkmäler 

2.8.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Unter dem kulturellen Erbe werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte oder 

schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (einschließ-

lich ihres notwendigen Umgebungsbezugs) verstanden, die als kulturhistorisch bedeutsam zu 

bezeichnen sind. 

Das Plangebiet und dessen Umfeld zeichnen sich durch ein hohes Aufkommen an Baudenk-

mälern aus. Bodendenkmäler sind durch das Vorhaben nicht berührt. Innerhalb des Geltungs-

bereichs befinden sich die Baudenkmäler der „Villa Engel“ (Aktennummer: D-7-76-116-389) 

mit Stadtgärtnerhaus und ehemaligen Orangerie bzw. Palmenhaus (Ludwig-Kick-Straße 9, 11 

und 13). Südlich in ca. 50 m Entfernung, somit nicht im Eingriffsbereich des Vorhabens, be-

findet sich das Bodendenkmal „Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 

abgegangenen Kirche St. Gangolf in Aeschach“ (D-7-8424-0061).  

Aufgrund der vielen Baudenkmäler innerhalb des Geltungsbereiches, hat das Plangebiet für 

das Schutzgut Kulturelles Erbe, Bau- und Bodendenkmäler eine hohe Bedeutung. 

2.8.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe, Bau- und Bodendenk-

mäler beziehen sich auf die direkten Veränderungen während der Bauphase. Hierbei besteht 

das Risiko von Schäden an den vorhandenen Baudenkmälern durch Baumaßnahmen, wie 

beispielsweise Erschütterungen, Bauarbeiten oder unzureichende Sicherungsmaßnahmen. 

Es ist entscheidend, dass während der Bauarbeiten angemessene Schutzvorkehrungen ge-

troffen werden, um die historischen Strukturen zu erhalten und zu schützen.   

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass im Plangebiet bei Bauarbeiten Bodendenkmäler  vor-

gefunden werden. Vorsorglich wird dennoch auf Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzge-

setzes hingewiesen, der besagt, dass bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet damit ge-

rechnet werden muss, dass man auf Bodendenkmäler stößt.   

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Je nach Gestaltung und Platzierung neuer Gebäude können anlagebedingte Auswirkungen 

auf die vorhandenen Baudenkmäler entstehen. Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, 

wurden die Baudenkmäler frühzeitig in die Entwicklungskonzeption des Wohnquartiers ein-

bezogen. Die Baudenkmäler befinden sich südlich bzw. östlich der geplanten Bebauung und 

wurden in die städtebauliche Konzeption eingebunden. Zur Vermeidung erheblicher negativer 

Auswirkungen, wurde die Sichtachse zwischen der ehemaligen Orangerie und dem Stadtgärt-

nerhaus durch die Festsetzung von Baugrenzen gesichert, die obersten Geschosse der Ge-

schosswohnungsbauten als Staffelgeschoss festgesetzt und weitere Gestaltungsfestsetzun-

gen vorgenommen. Zudem ist es denkmalgeschützten Gebäuden zuträglich, wenn sie einer 

neuen Nutzung zugeführt werden und durch die Integration in die Städtebauliche Entwicklung 

wiederbelebt werden. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen verbleiben auf-

grund der verdichteten Bauweise Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut 

Baudenkmäler.   
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Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Negative betriebsbedingte Auswirkungen sind durch die Nutzung des Wohnquartiers nicht zu 

erwarten. Durch die Integration der denkmalgeschützten Gebäude und die Entwicklung als 

lebendiges Wohnquartier, können sich auch positive Auswirkungen ergeben. Die Wiederbe-

lebung des Areals kann zu einer verstärkten Investition in die Erhaltung und Restaurierung 

der denkmalgeschützten Gebäude und zu einer Wiederherstellung ihrer kulturellen und sozi-

alen Bedeutung führen. Die Nutzung der Gebäude für u. a. soziale Aktivitäten kann zur Ent-

wicklung der Gemeinschaft beitragen und die Geschichte des Areals lebendig halten. 

Ergebnis 

Zusammenfassend ist von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit der bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Kulturelles Erbe, Bau- und 

Bodendenkmäler auszugehen. 

2.9 Zusammenfassung der Schutzgüter 

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Bestandsbewertung sowie 

die Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut 
Bestandsbe-

wertung  

Beeinträchtigung 

baubedingt anlagebedingt betriebsbe-

dingt 

Bewertung  

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Hohe Bedeutung mittel mittel mittel  Mittlere Erheblich-
keit 

Boden 

 

Östlicher Teilbe-
reich geringe Be-
deutung/ westli-
cher Teilbereich 
hohe Bedeutung 

hoch gering gering Mittlere Erheblich-
keit 

Fläche Geringe Bedeu-
tung im Bereich 
der bebauten Flä-
chen, hohe Be-
deutung im Be-
reich des Gehölz-
bestands 

gering gering gering Geringe Erheb-
lichkeit 

Wasser Geringe Bedeu-
tung 

mittel gering gering Geringe Erheb-
lichkeit 

Klima und Luft Geringe Bedeu-
tung im Bereich 
der bebauten Flä-
chen, hohe Be-
deutung im Be-
reich des Gehölz-
bestands 

mittel gering bis mittel gering bis mittel Geringe bis mitt-
lere Erheblichkeit 

Mensch - Ge-
sundheit und 
Erholung 

Mittlere Bedeu-
tung 

mittel gering, tendenziell 
Verbesserung 

tendenziell Ver-
besserung 

Geringe Erheb-
lichkeit, tendenzi-
ell Verbesserung 

Landschafts-/ 
Ortsbild 

Hohe Bedeutung mittel gering bis mittel gering Geringe Erheb-
lichkeit 
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Kulturelles Erbe, 
Bau- und Bo-
dendenkmäler 

Hohe Bedeutung gering mittel gering Geringe bis mitt-
lere Erheblichkeit 

2.10 Wechselwirkungen der Schutzgüter, Kumulierung der Auswirkungen 

Durch eine gegenseitige Beeinflussung der Schutzgüter bzw. Umweltbelange können wiede-

rum unterschiedliche Wirkungen hervorgerufen werden. Diese Wechselwirkungen sind bei 

der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summa-

tionswirkungen zu erkennen und bewerten zu können. 

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen dem Schutzgut Landschaftsbild und 

dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Durch das Bauvorhaben müssen ei-

nige bestehende Gehölze gefällt werden. Die Baumfällungen führen zu einem Verlust bzw. 

Verkleinerung des Lebensraums von Tieren und haben gleichzeitig Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild. Außerdem ergeben sich Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Pflanzen, Boden, Wasser und Klima/ Luft. Durch die Versiegelung von Flächen ist mit weniger 

Versickerung von Wasser in den Boden zu rechnen. Weitere Auswirkungen von Versiegelung 

sowie fehlendem Bewuchs ist eine Oberflächenaufheizung, die sich wiederum auf das Klima 

und die Lufthygiene auswirkt. Aufgrund der bereits bestehenden Versiegelung, der schlechten 

Versickerungsfähigkeit des Untergrunds sowie der vorgesehenen Minimierungs- und Ersatz-

maßnahmen, sind diese Wechselwirkungen nicht erheblich. Es werden durch die Planung 

zudem positive Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bewirkt. So tragen beispiels-

weise die auf den Klimawandel abgestimmte Pflanzwahl, die Dachbegrünungen aber auch 

die Verwendung von erneuerbaren Energien zu einer Begünstigung des Schutzgutes Klima- 

und Luft aber auch des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt (Steigerung der 

Biodiversität) sowie des Schutzgutes Wassers (Verringerung des Oberflächenabflusses) bei. 

Es sind keine Vorhaben im Nahbereich bekannt, deren Auswirkungen mit denen des gegen-

ständlichen Bauvorhabens kumulieren würden. Durch die Kumulierung mit den Auswirkungen 

von Vorhaben benachbarter Plangebiete, unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Um-

weltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 

oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen, ergeben sich somit nach aktuellem Planungs-

stand keine erheblichen Auswirkungen. 

2.11 Sonstige erhebliche Umweltauswirkungen 

Vermutlich keine erheblichen Auswirkungen sind zu folgenden Themen zu erwarten:  

- Art und Menge an Strahlung: Das Vorhaben lässt keine relevanten Auswirkungen zu. 

- Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: Es ist von 

keiner erheblichen Zunahme der Abfälle auszugehen. Die ordnungsgemäße Entsorgung 

der (häuslichen) Abfälle ist nach derzeitigem Kenntnisstand gesichert. Ggf. ist belaste-

tes Bodenmaterial zu entsorgen. 

- Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Bei-

spiel durch Unfälle oder Katastrophen): Diese Risiken sind mit dem Vorhaben nicht in 

erhöhtem Maße verbunden. 
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- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise be-

troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 

Ressourcen: Planungen in benachbarten Gebieten sind nicht bekannt. Weitere Auswir-

kungen sind nicht zu erwarten. 

- Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 

der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber 

den Folgen des Klimawandels: Die ermöglichten Vorhaben haben geringe Auswirkun-

gen auf das Mikro- und das Lokalklima. Das Rad- und Fußwegenetz wird ausgebaut, 

das Quartier soll weitestgehend autofrei entwickelt werden. Die Energieversorgung er-

folgt über erneuerbare Energien. 

Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit 

werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung aufgefordert, hierzu vorliegende Informatio-

nen mitzuteilen. 

3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDS BEI 

NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG („NULLVARIANTE“)  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Geltungsbereich nach Aufgabe der gemeindli-

chen Nutzung zu Leerständen führen. Der Gehölzbestand und die Lebensräume der Tier- und 

Pflanzenwelt würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. Die Grünflächen wären für die 

Öffentlichkeit weiterhin nicht nutzbar. Eine Neustrukturierung und Öffnung des Gebiets sowie 

die Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum würde unterbleiben. Wenn das Bau-

vorhaben an dieser Stelle nicht verwirklicht werden würde, müssten an anderer Stelle Flächen 

für Wohnen bereitgestellt werden. Dort müsste gegebenenfalls mehr Fläche neu versiegelt 

werden als auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei. Die Erweiterung der Flächen für 

die Kinderbetreuung würde ebenfalls ausbleiben. Das Rad- und Fußwegenetz würde in die-

sem Bereich nicht ausgebaut werden. 

4. GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 

AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

positive Auswirkungen auf 
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Erhaltung und Sicherung von Bereichen mit be-

sonderer Bedeutung für das Schutzgut Arten und 

Lebensräume (überwiegender Erhalt des wertge-

benden Baumbestands) 

X X X X X X X X X 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

positive Auswirkungen auf 
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Sicherung erhaltenswerter Bäume und Sträucher 

im Bereich von Baustellen gem. RAS-LP4 bzw. 

DIN 18920). 

X X X X  X X  X 

 

Vermeidung der Einleitung von belastetem Was-

ser in Oberflächengewässer (aufgrund festge-

setzter Nutzung ist von keinem verschmutztem 

Niederschlagswasser auszugehen). 

X X X X  X    

 

Erhaltung und Sicherung von Bereichen mit be-

sonderer Bedeutung für das Schutzgut Boden 

(überwiegender Erhalt des wertgebenden Baum-

bestands und der bislang unbebauten Flächen). 

X X X X  X X  X 

 

Neupflanzungen bzw. Ersatzpflanzungen für 

Baumfällungen. 

X X X X X X X X X 

 

Dach- und Fassadenbegrünungen. X X X   X X X X X 

Bereitstellung von Ersatzquartieren für Vögel, Fle-

dermäuse und Totholzinsekten. 

X X X        

Inanspruchnahme bereits versiegelter Bereiche 

und somit geringe Neuversiegelung. 

X X X X X  X X X  

Wasserdurchlässige Beläge im Bereich der 

Wohnwege und Aufenthaltsplätze sowie im Be-

reich des neu geplanten Fuß- und Radwegs. 

X X X X  X X  X  

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch 

flächensparende Siedlungsformen (Reihenhäu-

ser, Geschosswohnungsbau), einer höheren bau-

lichen Dichte (geringer Abstand der Gebäude un-

ter Wahrung gesunder Lebens- und Wohnverhält-

nisse; höhere Geschossigkeiten) sowie der Mini-

mierung des Versiegelungsgrads. 

X X X X X   X X  

Offene Bauweise, keine Riegel-Bebauung.       X X X  

Erhalt denkmalgeschützter Gebäude sowie Frei-

haltung besonderer Sichtachsen zwischen den 

denkmalgeschützten Gebäuden. 

       X X X 

Regenwasserrückhalt und Zwischenspeicherung.  X  X  X X    

Energieversorgung über erneuerbare Energien 

(Photovoltaik, Erdwärme, Holzpellets). 

      X X   

Satteldächer im Übergang zur Grünfläche und im 

Bereich der Reihenhäuser. 

        X X 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

positive Auswirkungen auf 
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Einsatz zurückhaltender Materialien bei der Fas-

sadengestaltung für die Einbindung in die Land-

schaft. 

        X X 

Errichtung der Tiefgarage unter Aufnahme des 

natürlichen Geländeverlaufs. 

    X  X X X X 

keine parkenden Autos, die das Gesamtbild stö-

ren (autofreies Wohnquartier), keine zusätzlichen 

Flächen für Stellplätze. 

    X   X X X 

Schaffung von Erholungsflächen und Öffnung des 

Gehölzbestands im Südwesten für die Öffentlich-

keit. 

X X X   X X X X  

Ausbau des städtischen Radwegenetzes.       X X   

5. ERMITTLUNG DES EINGRIFFS UND DES AUSGLEICHSBEDARFS 

Nach § 1a (3) Satz 1 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in Natur 

und Landschaft im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG im Rahmen der Abwä-

gung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – Ein Leitfaden“ (2021) ermittelt. Die 

Eingriffsregelung erfolgt nach dem Regelverfahren. 

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens führt zu einer Veränderung der Gestalt oder 

Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Im Wesentlichen ergeben sich 

beim vorliegenden Planvorhaben Auswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Lebensräume, 

Biodiversität sowie Boden und Fläche. Unvermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen auf die 

Schutzgüter, v.a. Arten und Lebensräume sind auszugleichen. 

5.1 Berechnung Eingriff 

Durch den Eingriff in sowohl strukturreiche als auch strukturarme Privatgärten (Freibereiche 

der alten Stadtgärtnerei), Einzelbäume junger, mittlerer und alter Ausprägung, Ruderalflächen 

im Siedlungsbereich, Verkehrsflächen und Gebäude besteht auf einer Eingriffsfläche von 

31.406 m² ein Ausgleichsbedarf von zunächst 19.149 Wertpunkten (WP). Zur Ermittlung der 

Eingriffsfläche wurde entsprechend des Leitfadens der gesamte Geltungsbereich herangezo-

gen. Die jeweiligen Flächen sind in Tabelle 3 entsprechend aufgeführt und die Flächenkate-
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gorisierung ist der Abbildung 24 und der Abbildung 25 zu entnehmen. Innerhalb des Geltungs-

bereichs gibt es Bereiche, in die nicht eingegriffen wird. Diese werden vollständigkeitshalber 

mit einem Beeinträchtigungsfaktor von 0 in die Berechnung einbezogen. Gleichzeitig gibt es 

Bereiche, in denen die Planung eine naturschutzfachliche Aufwertung mit sich bringt (beste-

hende Verkehrsfläche der alten Stadtgärtnerei im nordwestlichen Bereich des Plangebiets). 

Diese Bereiche werden zunächst ebenfalls mit 0 bewertet und die Aufwertung in einem nächs-

ten Schritt bilanziert. Der konkrete Eingriff beschränkt sich somit auf die Flächen der ausge-

wiesenen Wohngebiete sowie den diesen Wohngebieten zugeordneten und dienenden Grün- 

und Verkehrsflächen. Zudem wurde die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Spielplatz“ als Eingriffsfläche einbezogen, da hier ebenfalls bauliche Anlagen (Spielgeräte, 

Sitzmöglichkeiten) errichtet werden. Das Mischgebiet ist Bestand, weshalb diese Fläche bei 

der Beurteilung außer Acht bleibt. Die festgesetzten Grünflächen sowie die bestehenden Stra-

ßenverkehrsflächen lösen ebenfalls keinen Ausgleichsbedarf aus. 

Die strukturreichen Privatgärten und die Einzelbäume mittlerer Ausprägung, haben derzeit 

eine mittlere Bedeutung für Arten und Lebensräume. Nach Anlage 1, Bewertung des Aus-

gangszustands, Liste 1b erfolgt eine pauschale Bewertung mit 8 Wertpunkten. Die Einzel-

bäume alter Ausprägung haben eine hohe Bedeutung für die Arten und Lebensräume und 

werden daher mit 12 Wertpunkten bewertet. Die strukturarmen Privatgärten sowie die Einzel-

bäume junger Ausprägung haben mit 3 Wertpunkten eine geringe Bedeutung. Die bestehen-

den Verkehrsflächen und Gebäude haben keine Bedeutung für Arten und Lebensräume.  

Tabelle 3: Berechnung Eingriff 

Eingriffsbereiche Schutzgut Arten und Lebensräume 

Art der Beeinträchti-
gung 

Biotop- und 
Nutzungstyp 

(BNT) 
Bewertung 

Eingriffs-
fläche (m²) 

WP 
Beeinträchti-
gungsfaktor 

(GRZ) 

WP  
Ausgleichs-

bedarf 

Wohngebiet 
(inkl. dem  

Wohngebiet zugeord-
nete Verkehrsflächen 

und private  
Grünflächen) 

Verkehrsfläche ohne 4.775,8 0 0,4 0 

Gebäude ohne 2.139,2 0 0,4 0 

Privatgärten 
strukturarm 

gering 1.123,0 3 0,4 1.348 

Privatgärten 
strukturreich 

mittel 3.345,2 8 0,4 10.705 

Einzelbäume 
junger Ausprä-

gung  
gering 74,9 3 0,4 90 

Einzelbäume 
mittlerer Aus-

prägung  
mittel 216,8 8 0,4 694 

Einzelbäume 
alter Ausprä-

gung  
hoch 288,2 12 1 3.459 

Sonderfläche 
(Pflanzbeete) 

gering 708,7 3 0,4 850 

Ruderalflächen 
im Siedlungs-

bereich 
gering 166,7 3 0,4 200 
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Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbe-

stimmung 
(südwestliches Teil-
stück des Radwegs; 

sickerfähig) 

Privatgärten 
strukturarm 

gering 211,0 3 0,5 317 

Privatgärten 
strukturreich 

mittel 344,5 8 0,5 1.378 

öffentliche Grünfläche  
(Spielplatz) 

Privatgärten 
strukturarm 

gering 365,7 3 0,1 110 

private Grünfläche  
(Teilfläche Fl.Nr. 156) 

Verkehrsfläche ohne 284,0 0 0 0 

öffentliche Grünfläche  
(Teilfläche Fl.Nr. 156) 

Verkehrsfläche ohne 262,0 0 0 0 

MI /   2.628,7   0 0 

Grünflächen  
(Gehölzbestand zu 

erhalten) 

Sonstige stand-
ortgerechte 

Laub(misch)-
wälder 

  13.872,5   0 0 

Grünflächen  
(Geh- und Fahrrecht) 

Verkehrsfläche   67,5   0 0 

Straßenverkehrsflä-
che (Bestand) 

Verkehrsfläche   531,7   0 0 

Summe des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkte 19.149 
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Abbildung 24: Darstellung der Eingriffsflächen durch den Bebauungsplan mit Biotop- und Nutzungstypen (BNT), o. M. 
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Abbildung 25: Darstellung der Eingriffsflächen durch den Bebauungsplan gemäß Leitfaden, o. M. 

5.2 Ermittlung des Planungsfaktors und des Ausgleichumfangs 

Im gegenständlichen Bebauungsplan sind mehrere Maßnahmen festgesetzt, durch die der 

Ausgleichsbedarf gemäß Leitfaden reduziert werden kann (Planungsfaktor). Dabei handelt es 

sich um Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, die Verwendung von sickerfähigen Belägen 

sowie die Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung. Diese Maßnahmen sind jeweils 

mit 5 % angesetzt, was einen summierten Planungsfaktor von 20 % ergibt (vgl. Tabelle 4). 

Somit ergibt sich nach der Reduktion um 20 % ein Ausgleichsbedarf von 15.320 WP. 

Tabelle 4: Ermittlung des Planungsfaktors 

Planungsfaktor  Begründung Sicherung [%] 

Dachbegrünung 
Schutzgut Arten und Lebensräume: Eingriffe wer-
den teilweise vermieden 

Textliche  
Festsetzung 5.2 

5 

Fassadenbegrünung 
Schutzgut Arten und Lebensräume: Eingriffe wer-
den teilweise vermieden 

Textliche  
Festsetzung 5.8 

5 

Versickerungsfähige 
Beläge  

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
Textliche  
Festsetzung 5.1 

5 
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Insektenfreundliche 
Beleuchtung 

Schutzgut Arten und Lebensräume: Verwendung 
von Leuchtmitteln mit warmweißen LED-Lampen 
mit einer Farbtemperatur 2700 bis max. 3000 
Kelvin 2700 bis max. 3000 Kelvin bei Fassaden 
und Außenanlagen; Eingriff wird teilweise vermie-
den, positive Effekte möglich 

Textliche  
Festsetzung 6.4 

5 

Summe  20 

maximal 20 %  20 

Summe Ausgleichsbedarf (WP) 15.320 

 

Im Sinne einer flächenschonenden Planung können Flächen mit Aufwertungspotenzial inner-

halb des Geltungsbereichs den Ausgleichsbedarf weiter reduzieren. Im Zuge der vorliegen-

den Planung werden (teil-)versiegelte Flächen ohne naturschutzfachliche Bedeutung, die 

nicht dem Wohngebiet zuzuordnen sind, entsiegelt und aufgewertet. Dabei handelt sich um 

die nordwestliche Verkehrsfläche der ehemaligen Stadtgärtnerei, die im Bebauungsplan als 

öffentliche und private Grünfläche festgesetzt ist und der Erweiterung des bestehenden Ge-

hölzbestands dient. In Tabelle 5 ist die Berechnung des hierdurch gewonnenen Ausgleichum-

fangs dargestellt. Durch die Entsiegelungsmaßnahmen können 3.276 WP generiert werden. 

Tabelle 5: Flächen innerhalb des Geltungsbereichs mit Aufwertungspotenzial (Entsiegelung) 

Maßnahme 

Bewertung des Ausgleichsumfangs für das Schutzgut Arten und Lebensräume 

Ausgangszustand nach 
BNT-Liste 

Prognosezustand nach 
BNT-Liste 

Ausgleichsmaßnahme 

Code 
Be-

zeich-
nung 

Bewer-
tung 
(WP) 

Code 
Bezeich-

nung 

Bewer-
tung 
(WP) 

Flä-
che 
(m²) 

Aufwer-
tung  
(WP) 

Ent-
siege-
lungs- 
faktor 

Aus-
gleichs-
umfang 
(WP) 

private 
Grünfläche  
(Teilfläche 
Fl.Nr. 156) 

Ver-
kehrsflä-
che be-
festigt 

(wasser-
gebun-

den) 

V12 1 P22 

Privat-
gärten 

struktur-
reich 

7 284,0 6 1,50 1.704 

öffentliche 
Grünfläche  
(Teilfläche 
Fl.Nr. 156) 

Ver-
kehrsflä-
che be-
festigt 

(wasser-
gebun-

den) 

V12 1 P11 

Parkan-
lagen 
mit 

Baum-
bestand 
junger 

bis mitt-
lerer 

Ausprä-
gung 

7 262,0 6 1,50 1.572 

Summe des Ausgleichsumfangs in Wertpunkten (WP) 3.276 
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5.3 Ausgleich 

Nach Berücksichtigung des Planungsfaktors sowie des Ausgleichumfangs innerhalb des Gel-

tungsbereichs, ist für die Kompensation des Eingriffs durch den Bebauungsplan ein Aus-

gleich von 12.043 WP auf externen Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs be-

reitzustellen. 

Der Ausgleich erfolgt nach aktuellem Planungsstand durch die Abbuchung vom bestehenden 

Ökokonto der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft im Naturschutzgebiet „Spatzenwinkel“, 

Gemarkung Oberreitnau, Stadt Lindau. Der Ausgleich wird über städtebauliche Verträge mit 

der Vorhabenträgerin gesichert. 

Auf der Ökokontofläche der Flurnummer 437/0, Gemarkung Oberreitnau, Stadt Lindau wur-

den artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht und Nasswiesen (extensiv genutzt) her-

gestellt. Die Herstellung der Flächen erfolgte im November 2019 und wurde für 3 Jahre ver-

zinst. 

 

Abbildung 26: Auszug BayernAtlas mit Abbuchungsfläche Ökokonto (rote Markierung) 

Auf einem Teilbereich des Ökokontos auf der Fl.-Nr. 437/0 werden 12.043 Wertpunkte bzw. 

3.787 m² abgebucht. Es verbleiben 1.679 Wertpunkte bzw. 528 m² auf dem Ökokonto.  



STADT LINDAU    

Bebauungsplan Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“  B) Umweltbericht 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 23.10.2024 Seite 74 von 77 

Tabelle 6: Abbuchung vom Ökokonto „Spatzenwinkel“ der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft  

Ökokonto Spatzenwinkel, Gemarkung Oberreitnau, Stadt Lindau 

   Gesamt Abbuchung durch BP Nr. 129  Verbleib 

Fl.-Nr. 437/0 
Wertpunkte (WP) 13.722 12.043 1.679 

Fläche (m²) 4.315 3.787 528 

     

Summe Ausgleichsbedarf (WP) 15.320 

Summe Ausgleichsumfang, Abbuchung vom Ökokonto externe Ausgleichs-
fläche (WP) 

12.043 

6. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Im Rahmen eines Wettbewerbs wurden verschiedene Planungsvarianten geprüft, um die ge-

planten Nutzungen attraktiv unterbringen zu können. Letztlich können bei dem vorliegenden 

Entwurf die geplanten Bebauungen größtenteils auf den bereits versiegelten Flächen umge-

setzt werden und die vorhandenen Gehölzstrukturen weitestgehend erhalten bleiben. Hin-

sichtlich der Wegeführung des Fuß- und Radwegs wurden ebenfalls unterschiedliche Varian-

ten unter Berücksichtigung des Baumbestands sowie des Geländes untersucht, um den Ein-

griff in den Baumbestand so gering wie möglich halten zu können sowie eine weitestgehend 

barrierefreie Ausgestaltung zu ermöglichen. Die Verbindung sollte ursprünglich nördlich des 

WA3 auf die Anheggerstraße führen. Allerdings hätte diese Variante die Fällung von wesent-

lich mehr Bäumen zur Folge. Daher wurden weitere Planungsalternativen untersucht und die 

nun vorliegende Variante südlich des WA3 stellt den geringsten Eingriff in den Baumbestand 

dar. 

Die unter Teil B) 2 genannten Auswirkungen und Beeinträchtigungen würden in ähnlicher Art 

und Weise auch an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewählten Stand-

ort durch die bereits bebaute und versiegelte Fläche der alten Stadtgärtnerei verhältnismäßig 

gering. 

7. MONITORING 

Die Stadt Lindau überwacht gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die 

aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermitteln zu können und in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie überwacht zudem die frist- und sachgerechte Durch-

führung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, ein-

schließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen.  
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8. BESCHREIBUNG DER METHODIK 

Der Umweltbericht wurde methodisch folgendermaßen aufgebaut:  

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Da-

ten des Flächennutzungsplans, der Erkenntnisse, die im Rahmen der Ausarbeitung des Be-

bauungsplans Nr. 129 „Alte Stadtgärtnerei“ entstanden sind, insbesondere der hier bereits in 

Auftrag gegebenen Untersuchungen, eigener Erhebungen vor Ort sowie der Literatur der 

übergeordneten Planungsvorgaben, LEP, RP, Landschaftsplan, etc. 

Als Unterlagen wurden verwendet: 

- Abfallrechtliche Vorbewertung (BauGrund Süd, Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik 

mbH; Stand vom 08.12.2020) 

- Artenschutzrechtliche Beurteilung Stadtgärtnerei Lindau (Wilfried Löderbusch, Diplom-

biologe, Büro für Landschaftsökologie; Stand vom 24.10.2021) 

- Baumbilanzplan (Ramboll Deutschland GmbH; Stand vom 23.04.2024) 

- Bay. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Schreiben vom 15.12.2021): 

Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung - 

Ein Leitfaden 

- Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Stand: 28.02.2014; redakti-

onelle Änderungen 31.03.2014): Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kom-

pensationsverordnung (BayKompV) 

- Bay. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2. Auflage, Ja-

nuar 2007): Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bau-

leitplanung 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotop-

kartierung Bayern 

- BIS-Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt): GeoFachdatenAtlas (Bodeninforma-

tionssystem Bayern) 

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), Stand vom 23.02.2011, zuletzt geän-

dert am 23.12.2022 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Stand vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 

08.12.2022 

- Flächennutzungsplan der Stadt Lindau i. d. F. v. 19.10.2019 

- Geotechnischer Bericht (BauGrund Süd, Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH; 

Stand vom 10.11.2020) 

- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Lindau 2030 (FRK); Stand April 2016 

- Gutachten zur Erhaltungswürdigkeit von Bäumen (TreeConsult Brudi & Partner; Stand 

vom 12.07.2019) 

- Schreiben zur Erweiterung Untersuchungsgebiet Erhaltungswürdigkeit Baumbestand 

alte Stadtgärtnerei Lindau, mit Tabelle und Lageplan (Lindauer Baumpflege GbR, 

03.11.2020) 
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- Gutachten zum wurzelbezogenen Konfliktzonen Management auf dem Gelände der al-

ten Stadtgärtnerei Lindau (Lindauer Baumpflege GbR; Stand vom 12.11.2021) 

- Landschaftsplan der Stadt Lindau (i. d. F. v. 29.11.2011, geändert am 21.05.2013) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 (nichtamt-

liche Lesefassung) mit dritter Änderung vom 11.04.2018 

- Nahmobilitätskonzept Lindau (verkehrsingenieure Besch und Partner KG, image3 Kom-

munikationsdienstleistungs GmbH, Stand Dezember 2019) 

- Regionaler Planungsverband Allgäu: Regionalplan Region Allgäu (RP 16) i. d. F. v. 

11.01.2007 mit dritter Änderung vom 11.04.2018 

- Schalltechnisches Gutachten (pm_akustik, Beratende Ingenieure; Stand 02.11.2021)  

- Verkehrstechnische Stellungnahme (verkehrsingenieure Besch und Partner KG; Stand 

vom 08.11.2021) 

- eigene Erhebungen 

Der Umweltbericht stellt eine vorläufige Fassung entsprechend des bisherigen Planungs- und 

Kenntnisstands dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird der Bericht parallel zur Kon-

kretisierung der Planung und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse (ergänzende oder 

vertiefende Untersuchungen, Stellungnahmen/Anregungen aus der Beteiligung der Öffent-

lichkeit bzw. der Fachbehörden) angepasst und konkretisiert. 

9. ZUSAMMENFASSUNG 

Auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei erfolgt die Errichtung von Geschosswoh-

nungsbauten, Reihenhäusern, einer Kindertagesstätte mit darüberliegenden Wohnungen und 

einer gemeinsamen Tiefgarage. Dabei werden überwiegend die bereits bebauten und versie-

gelten Flächen in Anspruch genommen. Durch die kompakte Bebauung bleibt ein Gleichge-

wicht zwischen dem bestehenden Grünraum und der Nachverdichtung bestehen. Die gewach-

senen Strukturen bleiben somit erhalten und eine maßvolle Nachverdichtung kann gewähr-

leistet werden. 

Im westlichen und nordwestlichen Teil des Gebiets befindet sich ein strukturreicher Gehölz-

bestand, der größtenteils erhalten wird. Außerdem wurde das Vorkommen von streng ge-

schützten Fledermäusen sowie streng geschützten und gefährdeten Brutvogelarten im Plan-

gebiet bestätigt.  

Um den zu erwartenden Eingriff beurteilen zu können, wurden die möglichen Umweltauswir-

kungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 

Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Mensch – menschliche Gesundheit, Mensch – Erho-

lungseignung, Landschafts-/Ortsbild und Kulturelles Erbe, Bau- und Bodendenkmäler bewer-

tet. Es ergeben sich mittlere Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt und Boden und geringe Auswirkungen auf die verbleibenden Schutzgüter. 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben ergibt, dass unter Be-

rücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen keine nachhaltigen, erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu 

erwarten sind. 
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Zu den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zählen u.a. die Schonung der wertvollen 

Gehölzbestände im Westen und Norden des Geltungsbereichs, die Pflanzung von Gehölzen, 

Dachbegrünung, Bereitstellung von Ersatzquartieren für Vögel, Fledermäuse und Totholzin-

sekten sowie die Inanspruchnahme bereits versiegelter Bereiche und die kompakte Bebau-

ung, wodurch die Neuversiegelung mit 1.237 m² gegenüber dem Bestand möglichst gering-

gehalten wird. 

Für die Kompensation des Eingriffs durch den Bebauungsplan ist ein Ausgleich von 

12.043 Wertpunkten bereitzustellen. Der Ausgleich erfolgt nach aktuellem Planungsstand auf 

externen Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs durch die Abbuchung vom be-

stehenden Ökokonto der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft im Naturschutzgebiet „Spat-

zenwinkel“, Gemarkung Oberreitnau, Stadt Lindau. 


